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Das Konjunkturpaket für die Kommu-
nen steht. Größter Nutznießer sollte das
regionale Handwerk im Bergischen Land
werden. Es geht also darum, die Chancen
aus der Auftragsvergabe der Städte und Ge-
meinden zu ergreifen. Das Konjunktur-
paket II stellt die finanziellen Grundlagen
zur Verfügung, viele Projekte in den Kom-
munen sind bereits beschlossene Sache. Die
zusätzlichen Investitionen in den nächsten
beiden Jahren sollen den Handwerksbetrie-
ben neue Aufträge verschaffen, um die
Wirtschaftskrise abzumildern.

Wir rufen hiermit alle Mitgliedsbetriebe
auf, die beabsichtigten Investitionen in den
Kommunen zu beobachten, sich zu bewer-
ben und sich an den Ausschreibungen zu be-
teiligen. Ergreifen Sie die Gelegenheit. Das
regionale Handwerk muss die Chancen nut-
zen und ist jetzt in besonderer Weise gefordert!

In vielen Gesprächen mit den kommu-
nalen Entscheidungsträgern haben wir die

Leistungsfähigkeit unserer Innungsmit-
glieder hervorgehoben und die wichtige
regionale Bedeutung der Auftragsvergabe
an Klein- und Mittelstandsbetriebe erklärt.
Detailliert haben wir unsere Vorschläge zur
Vergabe an ortsansässige Unternehmen zur
Sicherung von Arbeits- und Ausbildungs-
plätzen angebracht und stoßen auf ein brei-
tes Wohlwollen der Beteiligten.

So haben wir alle Städte und Gemeinden
unseres Gebietes zur Umsetzung der befris-
teten Änderung der Vergaberichtlinien
gebeten. Nahezu alle Städte und Gemein-
den sind diesem Ansinnen gefolgt. Im Rah-
men dieses Konjunkturpaketes kann z. B.
die Stadt Leverkusen 12,42 Mio Euro in
dem Bereich Bildung und 2,85 Mio Euro
im Bereich der Infrastruktur ausgeben.

Insofern heißt es, sich auch bei den Städ-
ten und Gemeinden zu bedanken, dass diese
das Anliegen des Handwerks doch so posi-
tiv aufgenommen haben.

Nutzen Sie also die Chance und setzen
Sie sich mit den Städten und Gemeinden
in Verbindung, für die Sie tätig werden wol-
len.

Eine Auflistung aller Ansprechpartner
für öffentliche Ausschreibungen finden Sie
auf unserer Homepage im internen Teil
unter www.handwerk-direkt.de unter dem
Punkt Aktuelles/Öffentliche Ausschreibun-
gen. Hier werden Sie automatisch mit den
entsprechenden Ansprechpartnern verlinkt.

Wenden Sie sich daher an diese Städte
und Gemeinden und zeigen Sie Ihre Bereit-
schaft zur Teilnahme an freihändigen Verga-
ben und beschränkten Ausschreibungen.
Denn dies ist eines der Ergebnisse der Ge-
spräche, dass zumindest in der Vergangen-
heit nicht immer in ausreichender Anzahl
ortsansässige Unternehmen registriert
waren und sind.

Nutzen Sie die Chance!

F

Bert Emundts
Kreishandwerksmeister

Chance für unser Handwerk
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Lothar Neuhalfen ist ein optimistischer
Mensch. Die Zukunft seiner Branche sieht
der Obermeister der Elektro-Innung Ber-
gisches Land denn auch positiv – und hat
dafür handfeste Gründe. „Wir sind ein
Gefahrenhandwerk, da darf auch in Krisen-
zeiten als Letztes gespart werden“, sagt
Neuhalfen, wobei er das Wort „darf“ noch
einmal nachdrücklich betont. Zudem sei
Elektro ein sehr innovatives Handwerk.
Neuhalfen: „Wir können Technologien an
die Frau und den Mann bringen, die jeden
begeistern.“

Mit den technischen Verbesserungen
stieg auch zumindest im gewerblichen Be-
reich das Volumen der einzelnen Aufträge.
Vor 20 Jahren legte der Elektroinstallateur
in einem Bürogebäude die Steckdosen sowie
die Kabel und Anschlüsse für Telefon und
Licht. Damit war sein Job im Wesentlichen
erledigt. Heute hingegen steht in jedem
Büro ein großer Schrank, der die Infrastruk-
tur für das Computer-Netzwerk und die
komplette Telekommunikation enthält. Für
die Elektrofachbetriebe be-
deutet diese Entwicklung
zusätzliche Arbeit und
damit mehr Umsatz
pro Auftrag.

Auch die Ansprüche der Kun-
den an den Komfort sind gestie-

gen, egal ob im privaten oder ge-
werblichen Bereich. Ob es die dimmbare

Beleuchtung oder die elektrische Steuerung
von Rolläden oder Lamellen ist – die
Kunden wollen die Innovationen der letz-
ten Jahre nutzen. Die Entwicklung ist ähn-
lich wie beim Auto: Während vor 20 Jahren
allenfalls Luxuskarossen eine Klimaanlage
hatten, verfügt heute nahezu jeder Klein-
wagen darüber. Dabei sei in seinem
Handwerk die Grundinstallation, sozusa-
gen die Basis-Verkabelung eines Gebäudes,
nahezu gleich geblieben, erklärt Neuhalfen:
„Strom ist Strom, Ampere ist Ampere und
Volt ist Volt – da wird man das Rad kaum
neu erfinden müssen.“

Sehr viel mehr wird heutzutage aller-
dings auf die Sicherheit geachtet. Seit Mitte
2007 etwa müssen laut VDE-Norm nahe-
zu alle Steckdosenkreise im Haushalt mit
einem besonderen „FI-Schutzschalter“ ver-
sehen sein. Diese einfache Maßnahme kann
Leben retten. Das Problem ist ja, verein-
facht ausgedrückt, dass man nicht mehr los-
lassen kann, wenn man ein metallenes Teil
umfasst hat, das unter Spannung steht. So
kann der Strom durch den Körper fließen
– oft mit tödlichen Folgen. Der Fehler-
stromschutzschalter hingegen schaltet eine
Durchströmung so schnell ab, dass die Elek-
trizität noch keinen bleibenden Gesund-
heitsschaden anrichten kann. Der Betrof-

Elektro-Innung: 312 Mitgliedsbetriebe, 2.500 Beschäftigte in der Region

Ein spannendes Handwerk: „Wir haben
die Technologien, die jeden begeistern“

w e i t e r  n äc h st e  S e i t e » » »
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schriftenwerk erheblich geändert. Es muss
das höchste und wichtigste Gebot sein, die
vom Strom ausgehende Gefahr auf ein Mini-
mum zu reduzieren“, stellt Neuhalfen klar.

Das moderne Elektro-
handwerk hat ein Zeichen: Es
ist die im letzten Jahr einge-
führte e-Marke, die den e-
Blitz, das frühere Logo der
Branche, nach 35 Jahren
ersetzt hat. Das neue Signet zeigt zwei rote
Streifen, die sich auf gelbem Hintergrund
zu umkreisen scheinen. Auf den ersten Blick
wird deutlich: Das Elektrohandwerk ist
buchstäblich spannend.

Der alte e-Blitz repräsentierte das Berufs-
bild des Elektrohandwerks, wie es zur Zeit
seiner Einführung Anfang der 70er Jahre
bestand – kein Vergleich mit der Elektro-

FFORUM 3/2009

fene erhält zwar einen elektrischen Schlag,
kommt aber normalerweise mit dem
Schrecken davon. So hat der bereits Anfang
der 1950er Jahre auf den Markt gebrachte
Schutzschalter erheblich dazu beigetragen,
dass die Zahl der Elektrounfälle mit Todes-
folge in Deutschland in den letzten Jahr-
zehnten um weit mehr als die Hälfte zurück-
gegangen ist.

Zweifellos eine positive Entwicklung,
aber es kommt immer noch zu tragischen
Unglücken. Erst im März diesen Jahres star-
ben zwei vier und sechs Jahre alte Schwes-
tern aus Rheinland-Pfalz, als sie beim Baden
mit einem Fön spielten, der ins Wasser fiel.
Sie könnten noch leben, wenn ein FI-Schutz-
schalter installiert gewesen wäre. „Dieses
traurige Beispiel zeigt, wie wichtig das
Sicherheitsdenken in unserem Fach ist, und
das hat sich gerade auch durch unser Vor-

 Forum Bergisches Land 2-09  09.06.2009  13:09 Uhr  Seite 6
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technik von heute. Während der
e-Blitz eine Kollektivmarke der
Branche war, darf nicht jeder
Innungsbetrieb automatisch die
neue Marke nutzen, sondern
muss gewisse Kriterien erfüllen
und einen Nutzungsvertrag mit
dem ZVEH unterschreiben.
Diesen Vertrag erhält nur, wer
beispielsweise die Meisterquali-
fikation und weitere Qualifika-
tionen nachweist, sich selbst und
seine Mitarbeiter permanent
aus- und weiterbildet sowie
Garantieleistungen zusichert. 

Mit der neuen e-Marke soll
ein neues Qualitätsverständnis
in der Öffentlichkeit aufgebaut
werden. Sie soll für die Dinge
stehen, die ein Kunde heute
selbstverständlich von einem
Meisterbetrieb erwarten kann:
professionelle Qualität, Bera-
tungskompetenz, Pünktlichkeit,
Sauberkeit, Glaubwürdigkeit
usw. Die Nutzungserlaubnis
hängt also ab von definierten
Qualitätskriterien, die ein Be-

Recht + Ausbildung

weiter nächste Seite »»»

FORUM 3/20099
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trieb erfüllen muss: Hinter der neuen Marke
steht ein Markenversprechen.

15 Prozent der mehr als 300 Mitglieds-
betriebe der Elektro-Innung Bergisches
Land sind bislang berechtigt, das neue Sig-
net zu führen. Diese Zahl möchte Lothar
Neuhalfen innerhalb des nächsten Jahres
auf mindestens ein Viertel steigern: „Ich
kann nur an jeden Kollegen appellieren,

sich den so genannten E-Markenvertrag auf
der Homepage des Zentralverbandes des
Deutschen Elektro- und Informationstech-
nischen Handwerke herunterzuladen und
auszufüllen.“ Die Adresse: www.zveh.de.

Dem Obermeister liegt das Thema auch
deshalb am Herzen, weil er das Image sei-
nes Handwerks verbessern will. „Warum
geben auf der Baustelle der Trockenbauer

und der Eisenleger uns die Termine vor und
nicht wir ihnen?“, fragt er. Die Elektrotech-
nik habe eine zu geringe Lobby. Das müsse
anders werden, sagt Neuhalfen. Er fordert
seine Kollegen auf, mehr Selbstbewusstsein
zu entwickeln.

Die sehr kurzen Innovationszyklen in
der Elektrotechnik stellen die Innungsbe-
triebe vor besondere Herausforderungen.

Ein Beispiel für effiziente Energiersparnis: Energiesparlampen benötigen 70 – 80 % weniger Energie als vergleichbare Glühfadenlampen.
Die 40 Watt Glühfadenlampe auf der linken Seite hat 157°C Oberflächentemperatur auf dem Glaskolben, die 11 Watt Energiesparlampe
auf der rechten Seite nur 41°C Oberflächentemperatur; ein gewaltiger Unterschied von 116 K.

FFORUM 3/2009
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Trotz ständiger Weiterbildung kann kaum
jemand in allen Fachgebieten des heutigen
Elektrohandwerks auf dem neuesten Stand
sein. In den größeren Betrieben konzentrie-
ren sich die Mitarbeiter deshalb auf be-
stimmte Themenfelder. Die kleineren Un-
ternehmen haben die Möglichkeit, sich ent-
weder insgesamt zu spezialisieren, oder sie
können die Hilfe von Kollegen in Anspruch
nehmen. Neuhalfen nennt ein Beispiel:
„Wenn ein Betrieb einen Auftrag erhält, zu
dem unter anderem die Antennentechnik
für 30 Wohneinheiten gehört, was nun
wirklich keine alltägliche Aufgabe ist, dann
spricht doch nichts dagegen, einen Kollegen
einzuschalten, der sich damit vielleicht bes-
ser auskennt.“ Hier gebe es noch zu viele Be-
rührungsängste. Auch die von der Innung
eingerichtete Kommunikationsplattform
via Internetforum und -chat werde bislang
von den Mitgliedern kaum genutzt. Dabei
könnten die Betriebe auf diesem Weg sehr
gut Auftragsspitzen abfangen oder den
Materialeinkauf optimieren.

Solche alten Sicherungen finden sich in weit mehr Kellern als man vermuten sollte.
Ein Austausch gegen einen modernen Sicherungskasten ist da nur ratsam.w e i t e r  n äc h st e  S e i t e » » »

FORUM 3/20099
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Bestens geeignet für Koope-
rationen dürfte auch die EIB-
Technik (EIB: Europäischer
Installationsbus) sein, die für
intelligentes Wohnen und Ar-
beiten steht. Normalerweise
gehen bei einer elektrischen
Installation Energie und Infor-
mation über dieselbe Leitung.
Der Lichtschalter an der Wand
ist über eine Energieleitung mit

der Lampe an der Decke verbun-
den. Der Hausbewohner muss
sich gut überlegen, von wo er
seine Lampe anschalten will.
Möchte er nachträglich diesel-
be Lampe von mehreren Schal-
tern aus bedienen, bedeutet das
einen erheblichen Installations-
aufwand.

Anders bei der Bustechnik:
Sie trennt Energie und Infor-
mation. Hier wird die Lampe im
Wohnzimmer von einem Emp-
fänger angesteuert, der seine
Schaltbefehle von Bus-Sensoren
über eine Informationsleitung
erhält. So kann die Energiesteue-
rung gewerkeübergreifend sehr
leicht an veränderte Lebens-
umstände oder Komfortansprü-
che angepasst werden. Das ist

 Forum Bergisches Land 2-09  09.06.2009  13:10 Uhr  Seite 10



FORUM 3/2009

11Recht + Ausbildung Handwerksforum

dann nur noch eine Frage der
Programmierung, denn als Bus-
Sensoren können normale Schal-
ter ebenso dienen wie Schalt-
uhren, Bewegungsmelder oder
Systeme, die Befehle vom Han-
dy oder PC umsetzen. Beispiels-
weise könnte man es im Schlaf-
zimmer so einrichten, dass mor-
gens nach dem Klingeln des
Weckers zunächst leicht ge-
dimmtes Licht aufleuchtet und
erst einige Minuten später die
Rolläden hochfahren, damit man
entspannt in den Tag startet.

Klingt faszinierend, gilt aber
als teuer. Ein Argument, das
Lothar Neuhalfen so nicht gel-
ten lässt. Natürlich sei die Bus-
technik teurer als eine „08/15-
Installation“. Aber für Leute mit
entsprechenden Komfortan-
sprüchen mache sie durchaus
Sinn, weil damit Wünsche er-
füllt werden können, die mit
einer Standard-Installation nicht
oder nur mit erheblich höherem
Aufwand zu verwirklichen sind.
Er nennt ein Beispiel: „Wenn Sie
zehn oder zwölf Rolläden in
einem Gebäude haben und alle
gleichzeitig schalten wollen, ist
das mit konventioneller Technik

9

Mitgliederstärkste
Innung in NRW
Zu den elektro- und
informationstechnischen
Handwerken gehören die drei
Berufsgruppen Elektrotechniker,
Informationstechniker und
Elektromaschinenbauer.
Mit 312 Mitgliedern ist die Elektro-Innung Bergisches Land
die mitgliederstärkste Innung in Nordrhein-Westfalen. Die
Betriebe in der Region beschäftigen rund 2.500
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter 300 Auszubildende.
Sie erwirtschaften einen Umsatz von fast 206 Millionen Euro.
Zum ersten Mal veranstaltete der Fachverband Elektro- und
Informationstechnische Handwerke Nordrhein-Westfalen im
März seinen Landesverbandstag im Einzugsgebiet der Elektro-
Innung Bergisches Land. Die Delegierten der rund 70 im FEH
zusammengeschlossenen Innungen waren bei der
Energieversorgung Leverkusen zu Gast.

weiter nächste Seite »»»
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ein Horror.“ Wer diese Möglichkeit haben
wolle und dazu vielleicht noch eine zentra-
le Beleuchtungssteuerung, fahre mit der
EIB-Technik bereits günstiger als mit einer
herkömmlichen Installation. Das jedoch sei
vielen Kunden nicht klar, weil ihnen
Informationen fehlen. Auch deshalb sei die
Technik im privaten Wohnungsbau längst
nicht so weit verbreitet wie Mitte der 1990er
Jahre prognostiziert. Anders im gewerbli-
chen Bau: Hier ist sie inzwischen fast schon
Standard.

Kaum ein Gewerk dürfte eine solch
große Bandbreite an Betriebsgrößen haben
wie das Elektrohandwerk. In der Elektro-
Innung Bergisches Land reicht das Spek-
trum vom Einzelkämpfer bis zum 280-

Mann-Unternehmen. Im Schnitt hat jeder
Betrieb acht Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Seit der Fusion Ende 2007 ist die
Elektro-Innung Bergisches Land mit 312
Betrieben die mitgliederstärkste Innung in

Nordrhein-Westfalen. Was den Obermeis-
ter besonders freut: „Die Zusammenarbeit
ist gut, die Chemie stimmt – das passt.“
Noch ein Grund mehr für Neuhalfen, die
Zukunft optimistisch zu sehen.

Zur Person:
Obermeister
Lothar Neuhalfen

Lothar Neuhalfen wohnt und arbeitet in
Overath, wo er mit seinem Bruder vor 24
Jahren den gemeinsamen Elektrotechnik-
Fachbetrieb gründete. Das Unternehmen
beschäftigt hier 25 Mitarbeiter sowie weitere
sechs in einer Niederlassung in Köln.

Seit 1990 engagiert sich Neuhalfen im In-
nungsvorstand und war mehr als 10 Jahre im
Gesellenprüfungsausschuss. Von 2001 bis
2006 war der gebürtige Bonner stellvertreten-
der Obermeister, seither ist er Obermeister
der inzwischen fusionierten Innung. Im März
wurde er in den Vorstand des Fachverbandes
Elektro- und Informationstechnische Handwerke NRW gewählt. Der 46-Jährige ist ver-
heiratet und Vater einer dreijährigen Tochter.

FFORUM 3/2009
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Deutschland beschränkt die Arbeitneh-
merfreizügigkeit und die Dienstleistungs-
freiheit gegenüber den mittel- und osteu-
ropäischen Staaten bis zum 30. April 2011.

Seit der Osterweiterung der Europäi-
schen Union gelten für die zum 1. Mai 2004
beigetretenen Staaten Estland, Lettland, Li-
tauen, Polen, Slowakische Republik, Slowe-
nien, Tschechische Republik und Ungarn
sowie die zum 1. Januar 2007 beigetrete-
nen Staaten Rumänien und Bulgarien ver-
schiedene Übergangsregelungen zur Arbeit-
nehmerfreizügigkeit und zur Dienstleis-
tungsfreiheit. Nach langwierigen Verhand-
lungen hatte man sich im Rahmen des
Beitritts auf abgestufte Übergangsregelun-
gen verständigt. Der seinerzeit erreichte
Kompromiss sah flexible Übergangsrege-
lungen von maximal sieben Jahren („2+3+2-
Modell“) für die Arbeitnehmerfreizügigkeit
und in Deutschland und Österreich zusätz-
lich für bestimmte Bereiche der Dienst-

leistungsfreiheit vor. Längstens bis zum
30. April 2011 (bzw. gegenüber Rumänien
und Bulgarien bis zum 31. Dezember 2013)
können Einschränkungen der Arbeitneh-
merfreizügigkeit und der Dienstleistungs-
freiheit erfolgen.

Einschränkungen gegenüber Estland,
Lettland, Litauen, Polen, Slowakische
Republik, Slowenien, Tschechische
Republik und Ungarn

Die Arbeitnehmerfreizügigkeit wurde in
Deutschland vollständig ausgesetzt. Auf-
grund dessen gelten besondere Vorschriften
für den Arbeitsmarktzugang. Die Dienst-
leistungsfreiheit wurde hinsichtlich der Ent-
sendung von Arbeitnehmern in einzelnen

Wirtschaftszweigen – so auch der Bauwirt-
schaft – eingeschränkt. Aufgrund dessen
kann eine Dienstleistungserbringung mit
eigenem Personal aus den neuen EU-Mit-
gliedsstaaten nur im Rahmen des deutschen
Arbeitsgenehmigungsrechts und nur in
einem auf bilateraler Grundlage geregelten
Werkvertragsverfahren (Kontingentrege-
lung) erfolgen.

Diese Regelungen werden bis zum
30. April 2011 aufrechterhalten

Einschränkungen gegenüber
Rumänien und Bulgarien

Gegenüber den am 1. Januar 2007 der
Europäischen Union beigetretenen Staaten
Rumänien und Bulgarien haben insgesamt
elf westeuropäische Länder Übergangsrege-
lungen beibehalten. Dieses sind die Länder
Deutschland, Großbritannien, Irland, Mal-
ta, Österreich, Niederlande, Frankreich,
Dänemark (nur bis zum 30. April 2009),
Belgien, Luxemburg und Italien.

EU-Osterweiterung

Verlängerung der Übergangsfristen
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Der Beitrag zur gesetzlichen
Krankenversicherung sinkt zum
1. Juli von 15,5 auf 14,9 Prozent.
Der Arbeitgeberanteil wird dann
7,0 Prozent betragen. Die Bun-
desregierung will damit Arbeit-
geber und Arbeitnehmer finan-
ziell entlasten.

Ein Beispiel: Bei einem SV-
Brutto von 2.000 Euro werden
Arbeitgeber und Arbeitnehmer
ab Juli gleichermaßen um sechs
Euro monatlich entlastet.

Allerdings muss für diese
Beitragssatzsenkung ein höherer
Bundeszuschuss in den Gesund-
heitsfonds fließen, der wieder-
um aus den Steuereinnahmen
des Staates zu finanzieren ist.
Der Beitragszuschuss für kran-
kenversicherungsfreie Höher-
verdienende mit Krankengeld-

anspruch beträgt ab Juli 2009
(3.675 Euro x 7,0 % =) 257,25
Euro. Auf den Gleitzonenfaktor
wirkt sich der geringere Beitrags-
satz erst ab 2010 aus.

Vor diesem Hintergrund ist
bei vielen Krankenkassen die
Diskussion um einen möglichen
Zusatzbeitrag neu entfacht.
Grünes Licht jedoch bei der IKK
Nordrhein: Sie erhebt weiterhin
keinen Zusatzbeitrag.

Tipp: Nutzen Sie für die schnel-
le Nettolohn-Berechnung ein-
fach den Gehaltsrechner der
IKK Nordrhein unter www.ikk-
nordrhein.de/gehaltsrechner.ht
ml. Sie haben dazu Fragen ? –
Frau Maria Spitzer (01880 455-
3142) von der Arbeitgeberbe-
treuung freut sich über Ihren
Anruf.

Handwerksforum Recht + Ausbildung

GKV-Beitrag sinkt
auf 14,9 Prozent

Krisenzeit nutzen:

Sprachen für
Europa lernen

Ein Projekt auf Initiative
der städtischen Wirtschafts-
förderung und der VHS mit
Unterstützung der RBW für
die Region.

Arbeitnehmer, die von Kurz-
arbeit oder gar Arbeitslosigkeit
betroffen sind, sollten nach
Empfehlungen der Fachleute das
„Zeitfenster” für Weiterbildung
nutzen; zum Beispiel für Sprach-
unterricht. Denn Fremdspra-
chen sind häufig Voraussetzung
für die Sicherung oder Neube-
setzung eines Arbeitsplatzes.

Unter diesem Aspekt neh-
men die städtische Wirtschafts-
förderung Bergisch Gladbach,
die Rheinisch-Bergische Wirt-

schaftsförderungsgesellschaft
(RBW) und die Volkshochschu-
len die aktuelle Situation und
die Europawahl zum Anlass, um
gemeinsam eine Kampagne zur
Stärkung der Europafähigkeit
von Betrieben zu starten. Betont
werden soll hier zunächst die
sprachliche Weiterbildung der
Mitarbeiter. Es handelt sich hier-
bei um ein maßgeschneidertes
Angebot, zeit- und ortsunabhän-
gig, für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen.

Die drei Initiatoren bereiten
für den 8. Juni um 19.30 Uhr
in der VHS Bergisch Gladbach
eine Konferenz vor, in deren
Rahmen passgenaue Weiterbil-
dungsangebote für Spanisch,
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Französisch, Niederländisch und
Englisch zwischen der Volks-
hochschule vor Ort und interes-
sierten Firmen und Firmengrup-
pen abgesprochen werden sol-
len. Interessierte Unternehmen
können sich bei der VHS Ber-
gisch Gladbach dazu noch an-
melden. Bei diesem ersten „Fin-
dungsprozess” sind Firmenwün-
sche – etwa nach zusätzlichen
Sprachen – durchaus noch zu
berücksichtigen Dazu müssen
Unternehmer wissen: Die Bean-
tragung von Kurzarbeit (Kug)
ist per Gesetz erleichtert wor-
den. Dazu gehört, dass die Bun-

desagentur für Arbeit (BA) die
Hälfte der auf das Kurzarbeiter-
geld entfallenden Sozialversiche-
rungsbeiträge übernimmt. Bil-
den sich die Arbeitnehmer wei-
ter, erstattet die BA sogar die vol-
len Beiträge. Qualifizierung sei
entscheidend, um sich optimal
auf die Zeit nach der Wirt-
schaftskrise vorzubereiten.

Anmeldung bei der
VHS Bergisch Gladbach,
Ansprechpartner:

Herr Dietmar Paas,
Telefon: (0 22 02)14 22 63
email: paas@VHS-GL.de

Am 24. Januar 2009 ist das
erste Gesetz zur Änderung des
Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetzes in Kraft getreten, mit
dem auch Großeltern eine El-
ternzeit in Anspruch nehmen
können.

Die Voraussetzungen hierfür
sind nach § 15 Abs. 1a BEEG:
1. Mindestens ein Elternteil des

Kindes ist minderjährig oder
hat als Minderjährige eine

Schul- oder Berufsausbildung
begonnen, die ihn voll in An-
spruch nimmt und befindet
sich im letzten oder vorletz-
ten Jahr dieser Ausbildung.

2. Die Großeltern leben im glei-
chen Haushalt wie das zu be-
treuende Kind und

3. die Eltern des Kindes dürfen
sich nicht gleichzeitig in
Elternzeit befinden, wenn die
Großeltern die Großeltern-
zeit in Anspruch nehmen.

Großelternzeit in Kraft
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Praktikanten stehen in ihren Betrieben
nicht ohne weiteres unter dem Schutz der
gesetzlichen Unfallversicherung. Denn
Praktikanten sind nicht wie Arbeitnehmer
im Interesse des Betriebes tätig, sondern im
Rahmen ihrer Ausbildung zumeist aus eige-
nem Interesse. Bei einem Unfall hafte daher
allein der Arbeitgeber nach allgemeinen zi-
vilrechtlichen Grundsätzen für Vorsatz und
Fahrlässigkeit.

Das Gericht gab mit seinem grundlegen-
den Urteil der Klage einer Praktikantin in
einem Kindergarten statt.

Sie hatte dort durch ein zusammenfal-
lendes Holzgestell erhebliche Verletzungen
erlitten. Untersuchungen ergaben, dass die
Holzpfeiler angefault waren. Die Praktikan-
tin verlangte daher vom Träger des Kinder-
gartens Schadenersatz. Dieser verwies statt-
dessen auf die gesetzliche Unfallversiche-
rung. Das OLG befand, dass deren Schutz
nicht greife.

Das sechswöchige Praktikum erfolge im
Rahmen der schulischen Ausbildung und
sei mithin als „Schulveranstaltung“ zu wer-
ten. Daher fehle die für den gesetzlichen

Versicherungsschutz wichtige Arbeitneh-
mer-Eigenschaft (Az.: 8 U 397/07).

Hinweis: Das Urteil des Oberlandesge-
richts ist noch nicht rechtskräftig. Vielmehr
liegt die Sache inzwischen dem BGH in
Karlsruhe vor, der eine Revision zugelassen
hat (Az.: VI ZR 56/08). Diese Entscheidung
wird bei der Beschäftigung von Praktikan-
ten erhebliche Bedeutung erlangen. Denn
wenn der Betrieb selber für Verletzungen
haften muss, dann wird die Bereitschaft für
die Durchführung von Praktika in „gefähr-
lichen“ Berufen stark nachlassen.

Der Verstoß gegen ein betriebliches Rauch-
verbot kann zur ordentlichen Kündigung
berechtigen. Dies hat das Landesarbeitsge-
richt Köln entschieden und die fristgerech-
te Kündigung eines langjährig beschäftig-
ten Lagerarbeiters, der mehrfach gegen ein
betriebliches Rauchverbot verstoßen hatte,
für wirksam erachtet (LAG Köln Urteil vom
1.8.2008, Az.: 4 Sa 590/08)

Hinweis: Dieses Urteil zeigt, dass auch Ver-
stöße gegen betriebliche Ordnungen zu
einer Kündigung führen können. Im vorlie-
genden Fall sind der Kündigung mehrere

Abmahnungen und weitere Verstöße vo-
rausgegangen. Außerdem war auch eine Be-

einträchtigung der Betriebsabläufe vorhan-
den.

Editorial
FORUM 3/2009 F

Handwerksforum Recht + Ausbildung Namen + Nachrichten Termine16

Verstoß gegen betriebliches Rauch-
verbot kann zur Kündigung berechtigen

Doch kein gesetzlicher Unfall-
versicherungsschutz für Praktikanten?
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Hat der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer
zum Betriebsbeauftragten für Abfall bestellt,
so kann er ihm nicht ordentlich, sondern
nur noch aus wichtigem Grund kündigen.
Dieser Sonderkündigungsschutz setzt aller-
dings eine wirksame Bestellung des Abfall-
beauftragten voraus.

Die Bestellung bedarf laut Bundesar-
beitsgericht der Schriftform und wird regel-
mäßig gesondert dokumentiert. Im Einzel-
fall könne sie bereits im schriftlichen Ar-
beitsvertrag erfolgen (Urteil vom 26.3.2009,
Az.: 2 AZR 633/07).

Sachverhalt: Der Kläger war seit dem
2.5.2006 bei der Beklagten angestellt. Im
Arbeitsvertrag ist festgehalten, dass ihm

neben seiner Tätigkeit als Betriebsleiter auch
die des Betriebsbeauftragten für Abfall
oblag. Die Beklagte erstellte im Mai 2006
ein Organigramm, das den Kläger als Abfall-
beauftragten auswies. Mit Schreiben vom
24.10.2006 kündigte die Beklagte das Ar-
beitsverhältnis ordentlich zum 24.11.2006
und bot dem Kläger eine Weiterbeschäfti-
gung zu geänderten Bedingungen an.

Die Vorinstanzen haben der Kündi-
gungsschutzklage des Klägers stattgegeben.
Der Zweite Senat des BAG hat die Revision
der Beklagten zurückgewiesen. Die or-
dentliche Kündigung sei wegen Verstoßes
gegen den in § 55 Abs. 3 Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetz geregelten Sonder-
kündigungsschutz nichtig. Die Beklagte

habe den Kläger mit Abschluss des schrift-
lichen Arbeitsvertrags wirksam zum Abfall-
beauftragten bestellt, so das BAG. 

Hinweis: Bei Kündigungen sind besonde-
re Schutzvorschriften zu beachten. Einige
Arbeitnehmer haben besonderen Kündi-
gungsschutz der nicht, oder nur unter be-
sonderen Voraussetzungen aufgehoben wer-
den kann. Dazu gehören unter anderem
neben dem Abfallbeauftragen vor allem:
Auszubildende, Schwerbehinderte, Schwan-
gere, Arbeitnehmer/-innen in Elternzeit und
seit neustem auch Arbeitnehmer/-innen in
Pflegezeit. Bei Kündigungen von solchen
Arbeitnehmern sollten Sie sich auf jeden
Fall der Unterstützung der Rechtsabteilung
der Kreishandwerkerschaft bedienen.

BAG: Abfallbeauftragter genießt
Sonderkündigungsschutz

Das Bundesarbeitsgericht hat in einer
Entscheidung vom 22.4.2009 deutlich
gemacht, dass ein auffälliges Missverhältnis
zwischen Leistung und Gegenleistung im
Arbeitsverhältnis und damit Lohnwucher
vorliegt, wenn die Arbeitsvergütung nicht
einmal 2/3 eines in der betreffenden Bran-
che und Wirtschaftsregion üblicherweise
gezahlten Tariflohnes erreicht. Maßgebend
sei der Vergleich mit der tariflichen Stun-
den- oder Monatsvergütung ohne Zulagen
und Zuschläge, wobei auch die besonderen
Umstände des Falles zu berücksichtigen
seien, so die Richter. So könne eine bei Ab-
schluss des Arbeitsvertrags noch nicht zu
beanstandende Vergütung durch die Ent-
wicklung des Tariflohns wucherisch werden
(Urteil vom 22.4.2009, Az.: 5 AZR 436/08).

Sachverhalt: In dem Fall war die Klägerin
seit 1992 im Gartenbaubetrieb des Beklag-
ten bei Hamburg als ungelernte Hilfskraft
beschäftigt. Sie erhielt einen Stundenlohn
von 6 DM netto, ab Januar 2002 waren es
3,25 Euro netto. Die Parteien sind nicht ta-
rifgebunden. Mit ihrer Klage verlangt die

Klägerin für die Zeit von Dezember 1999
bis Mai 2002 unter dem Gesichtspunkt des
Lohnwuchers eine Nachzahlung von knapp
37.000 Euro auf der Basis der tariflichen Ver-
gütung. Der tarifliche Stundenlohn betrug
insoweit zwischen 14,77 DM brutto und
7,84 Euro brutto. Die Klägerin arbeitete
monatlich bis zu 352 Stunden.

Die Klage war in den Vorinstanzen unter
Berücksichtigung der eingeräumten Sach-
leistungen, insbesondere einer Wohngele-
genheit auf dem Betriebsgelände, erfolglos.
Der Fünfte Senat des Bundesarbeitsgerichts
hat hingegen das Urteil des Landesarbeits-
gerichts aufgehoben und die Sache zur
neuen Verhandlung und Entscheidung an
das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. 

Auch unter Einbeziehung der Sachbezü-
ge habe die gezahlte Stundenvergütung im
Klagezeitraum weniger als 2/3 der tarifli-
chen Stundenvergütung betragen, befan-
den die Erfurter Richter. Die Gesamtum-
stände, insbesondere die gesetzwidrig hohen
und zudem unregelmäßigen Arbeitszeiten

verdeutlichten die Ausbeutung der Klägerin.
Allerdings habe das LAG weder die Üblich-
keit des Lohns in den Gartenbaubetrieben
der Region noch die Kenntnis des Beklagten
vom Missverhältnis der beiderseitigen Leis-
tungen ausdrücklich festgestellt. Das sei in
der neuen Verhandlung nachzuholen.

Hinweis: Das BAG nimmt in seinem Urteil
Bezug auf § 138 Abs. 2 BGB. Demnach ist
ein Rechtsgeschäft nichtig, durch das sich
jemand unter Ausbeutung der Zwangslage,
der Unerfahrenheit oder des Mangels an Ur-
teilsvermögen eines Anderen für eine Leis-
tung Vermögensvorteile gewähren lässt, die
in einem auffälligen Missverhältnis zu der
Leistung stehen. Es ist daher wichtig, dass
der Lohn an die tarifliche Lohnentwicklung
angepasst wird. Das BAG hat mit diesem Ur-
teil nun den Maßstab vorgegeben, ab wann
ein Lohn sittenwidrig ist; nämlich dann, wenn
er weniger als 2/3 des Tariflohns beträgt.
Aber Achtung: diese Regelung gilt nicht für
Mindestlöhne und allgemeinverbindliche
Lohn-/Gehaltstarifverträge. Eine Unterschrei-
tung dieser Löhne ist immer verboten.

BAG: Zunächst zulässige Vergütung kann wucherisch werden

Entwicklung des Tariflohns beachten
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Die Verletzung eines Arbeit-
nehmers begründet keinen Scha-
denersatzanspruch des Arbeitge-
bers für die Kosten eines Ersatz-
fahrers. Das hat der BGH noch-
mals unterstrichen.

Nach einem Verkehrsunfall
eines Arbeitnehmers, kann der
Arbeitgeber den nach § 6 Ent-
geltfortzahlungsgesetz (EFZG)
übergegangenen Anspruch auf
Ersatz des Verdienstausfallscha-
dens gegenüber dem Schädiger
geltend machen.

Kein Schadenersatzanspruch
besteht für den Einsatz eines Er-
satzfahrers. Der Arbeitgeber
kann insoweit nicht auf § 823
BGB als Anspruchsgrundlage
zurückgreifen, da es an der von
dieser Vorschrift geforderten

Verletzung des Arbeitgebers in
eigenen Rechten fehlt.

Die Rechtsprechung sieht
den Gewerbebetrieb nach § 823
Abs.1 BGB zwar als schützens-
wert an, jedoch kommt ein haf-
tungsbegründender Eingriff in
diese Rechtsposition nach der
BGH-Rechtsprechung aber nur
in Betracht, wenn eine sog. Be-
triebsbezogenheit der schädigen-
den Handlung vorliegt. Das ist
aber bei einem Verkehrsunfall
eines Arbeitnehmers nicht anzu-
nehmen. (BGH, Urteil v.
14.10.2008, VI ZR 36/08)

Hinweis: Über den Umfang des
Schadenersatzanspruchs gegen-
über dem Schädiger berät Sie die
Rechtsabteilung Ihrer Kreis-
handwerkerschaft.

Verkehrsunfall schädigt Arbeitnehmer:

Arbeitgeber hat keinen
Anspruch auf Ersatzfahrer
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Eine GmbH hat Anspruch
auf Kostenerstattung bezüglich
Verdienstausfall wegen der Teil-
nahme ihres Geschäftsführers an
einem Gerichtstermin gegen die
unterlegene Prozesspartei, wenn
das persönliche Erscheinen der

Geschäftsführung vom Gericht
angeordnet worden ist. (BGH,
Beschluss v. 2.12.2008, VI ZB
63/07)

Eine GmbH hatte gegen die
Beklagte ein rechtskräftiges End-
urteil erwirkt, nach dem die Be-
klagten als Gesamtschuldner die
Kosten des Rechtsstreits zu tra-
gen haben.

Das Amtsgericht hat die Fest-
setzung des Verdienstausfalls ab-

gelehnt. Das Landgericht hat die
sofortige Beschwerde der Kläge-
rin zurückgewiesen mit der Be-
gründung, die gerichtliche Ver-
tretung einer GmbH gehöre zu
den gesetzlichen Aufgaben des
Geschäftsführers und sei deshalb
von seiner Vergütung abgedeckt.

Die Vertretung der Gesell-
schaft vor Gericht sei nicht als
Arbeitskraftausfall des Ge-
schäftsführers anzusehen und
der geltend gemachte Verdienst-
ausfall somit nicht zu ersetzen.

Der BGH hat zugunsten der
GmbH die Festsetzung des Ver-
dienstausfalls zulasten des unter-
legenen Prozessgegners bejaht.
Einer juristischen Person steht
gemäß § 91 Abs. 1 Satz 2 ZPO
i.V.m. §§ 20, 22 JVEG eine Ent-
schädigung für Zeitversäumnis
jedenfalls dann zu, wenn
» das Gericht zu einem Ver-

handlungstermin das persön-
liche Erscheinen eines ihrer
Organe oder eines sachkun-
digen Mitarbeiters angeord-
net und

» die Partei eine solche Person
zu dem Termin entsandt hat.

9

Geschäftsführer vor Gericht

GmbH kann Verdienst-
ausfall vom

Prozessgegner verlangen
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Nach einer Entscheidung des Bundes-
arbeitsgerichts (BAG) vom 12.3.2009, 2
AZR 894/07, können sich Arbeitnehmer
regelmäßig nicht auf die Unwirksamkeit
einer eigenen Kündigung berufen.

Der Kläger dieses Verfahrens war bei der
Beklagten als Marketing- und Betriebsleiter
beschäftigt. Seit August 2002 gab es wirt-
schaftliche Probleme, in deren Folge es im-
mer wieder zu Verzögerungen mit der Lohn-
zahlung oder zu einem kompletten Ausfall
der Lohnzahlungen kam.

Nachdem der Geschäftsführer im August
2003 Insolvenzantrag gestellt hatte, kündig-
te der Kläger das Arbeitsverhältnis mit sei-
nem Arbeitgeber wegen der Gehaltsrück-
stände in Höhe von ca. 54.000,00 € frist-
los.

Er verlangte von der Beklagten die Zah-
lung dieser Gehaltsrückstände und behaup-
tete, dass sein Arbeitsverhältnis im Septem-
ber 2003 im Wege des Betriebsübergangs
auf die Beklagte übergegangen sei. Das
Arbeitsverhältnis habe im Zeitpunkt des
Betriebsüberganges ungekündigt fortbe-
standen, da seine zuvor ausgesprochene Ei-
genkündigung unwirksam gewesen sei.

Es habe an einem wichtigen Grund im
Sinne des § 626 Abs. 1 BGB gefehlt, weil
er seinen Arbeitgeber wegen der Gehalts-
rückstände nicht abgemahnt habe. Zudem
habe er auch die Zwei-Wochen-Frist des
§ 626 Abs. 2 S. 1 BGB nicht eingehalten.

Die Beklagte bestritt das Vorliegen eines
Betriebsüberganges und machte zudem gel-
tend, dass eine Abmahnung entbehrlich ge-

wesen sei. Die Klage hatte in allen Instanzen
keinen Erfolg.

Das BAG hat dazu ausgeführt, dass der
Kläger gegen die Beklagte keinen Anspruch
auf Zahlung der ausstehenden Gehälter hat,
weil das Arbeitsverhältnis mit der Beklagten
jedenfalls bereits vor einem etwaigen Be-
triebsübergang durch die vom Kläger aus-
gesprochene fristlose Kündigung beendet
worden ist.

Er kann sich auch nicht mit Erfolg auf
die Unwirksamkeit seiner Kündigung beru-
fen. Zwar gelten auch für vom Arbeitneh-
mer ausgesprochene außerordentliche Kün-
digungen die Wirksamkeitsanforderungen
des § 626 BGB. Die Kündigung muss durch
einen wichtigen Grund gerechtfertigt sein
und innerhalb von zwei Wochen erklärt

Arbeitnehmer können sich nicht auf Unwirksamkeit berufen

Eigenkündigung in der Regel wirksam

Anzeige der Arbeitsunfähigkeit

Fristlose Kündigung durch
hartnäckige Pflichtverletzung

Die hartnäckige und trotz mehrfacher
Abmahnung über längere Zeit fortgesetzte
Verletzung der Pflicht, dem Arbeitgeber
eine krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit
oder deren Verlängerung anzuzeigen, kann
eine außerordentliche Kündigung rechtfer-
tigen (LAG Köln 9.2.2009, 5 Sa 926/08).

Der Sachverhalt: Der Kläger war bei dem
beklagten Land seit 1988 als Justizhelfer
beschäftigt. Er war alkoholabhängig und
unterzog sich ein Jahr lang mehreren sta-
tionären Therapien. Zwischendurch war er
immer mal wieder für kurze Zeiträume
nicht krankgeschrieben. 

Der Kläger fehlte in mindestens vier Fäl-
len mehrere Tage lang, ohne seinen Dienst-
herrn über die Fortdauer seiner Arbeits-
unfähigkeit beziehungsweise eine erneute
Arbeitsunfähigkeit zu informieren. Der Be-
klagte sprach daraufhin jeweils eine Abmah-
nung aus. Als der Kläger nach der dritten

Abmahnung ein weiteres Mal unentschul-
digt nicht zum Dienst erschien, kündigte
der Beklagte das Arbeitsverhältnis fristlos.

Die hiergegen gerichtete Kündigungs-
schutzklage hatte sowohl vor dem ArbG als
auch vor dem LAG keinen Erfolg.

Die Gründe: Der Beklagte hat das Arbeits-
verhältnis mit dem Kläger wirksam fristlos
gekündigt.

Das Verhalten des Arbeitnehmers stell-
te einen wichtigen Grund im Sinn § 626

Abs.1 BGB dar, der geeignet ist, eine außer-
ordentliche Kündigung zu rechtfertigen.
Der Kläger hat im Übrigen derart hartnä-
ckig gegen seine Anzeigepflichten versto-
ßen, dass für den Beklagten Arbeitseinsät-
ze des Klägers in keiner Form mehr plan-
bar waren.

Hinweis: Arbeitgeber müssen rechtzeitig
über eine krankheitsbedingte Verhinderung
des Arbeitnehmers und deren voraussicht-
liche Dauer informiert werden, um Ersatz
für den ausgefallenen Arbeitnehmer planen
zu können. Das gilt erst recht, wenn der
Arbeitnehmer – wie hier – entgegen seiner
ausdrücklichen Ankündigung nach dem
Ende der attestierten Arbeitsunfähigkeit
weiterhin tagelang unentschuldigt fehlt.
Wichtig ist aber, dass man weis, dass nicht
ein einmaliger Verstoß ausreichend ist. Es
muss vielmehr ein besonders hartnäckiges
Verhalten sein. Andernfalls ist eventuell aber
eine ordentliche Kündigung möglich.
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Bei der Berechnung des pfändbaren
Arbeitseinkommens ist neben dem in Geld
gezahlten Einkommen auch der geldwerte
Vorteil aus der Überlassung eines Firmen-
wagens zur privaten Nutzung zu berück-
sichtigen. Die Privatnutzung eines Firmen-
wagens stellt keinen unpfändbaren Bezug
im Sinn von § 850a Nr.3 ZPO dar. Bei der
Ermittlung des Werts der privaten Firmen-
wagen-Nutzung kann auf die entsprechen-
den steuerrechtlichen Vorschriften („Ein-
Prozent-Regelung“) zurückgegriffen werden.
(Hessisches LAG Urteil vom 15.10.2008,
6 Sa 1025/07)

Der Sachverhalt: Der Kläger ist der Insol-
venzverwalter über das Vermögen des Arbeit-
nehmers A. Dieser ist bei der Beklagten zu
einem monatlichen Nettogehalt von 1.000
Euro angestellt. Die Beklagte hat ihm zu-
dem einen Firmenwagen auch zur privaten
Nutzung überlassen. Sie errechnet das Brut-

togehalt des A. auf der Grundlage des zuge-
sagten Nettogehalts zuzüglich des steuer-
lich zu berücksichtigenden geldwerten Vor-
teils für die private Nutzung des Firmen-
wagens in Höhe von 730 Euro. Diesen Be-
trag zieht sie von der so berechneten Netto-
vergütung wieder ab, so dass A. jeden Monat
1.000 Euro ausgezahlt bekommt. 

Der Kläger war der Auffassung, dass die
Höhe des pfändbaren Arbeitseinkommens
nach dem Nettoeinkommen des A. ohne
Abzug des Betrags für die Privatnutzung des
Firmenwagens zu berechnen sei. Er verlang-
te daher für die Zeit von August 2003 bis
Dezember 2006 eine Nachzahlung in Höhe
von mehr als 14.000 Euro. Die hierauf
gerichtete Klage hatte sowohl vor dem ArbG
als auch vor dem LAG Erfolg, denn bei der
Überlassung eines Firmenwagens zu priva-
ten Zwecken handelt es sich um eine Natu-
ralleistung. Diese ist gemäß § 850e Nr.3

ZPO mit der Geldleistung zusammenzu-
rechnen. Die Vorschrift bestimmt weiter,
dass der in Geld zahlbare Betrag insoweit
pfändbar ist, als der nach § 850c ZPO
unpfändbare Teil des Gesamteinkommens
durch den Wert der dem Schuldner verblei-
benden Naturalleistungen gedeckt ist.
Hieraus folgt, dass der Wert der Natural-
leistung in vollem Umfang zu berücksich-
tigen ist und in Geld zahlbares Einkommen
bei einem Zusammentreffen mit Natural-
leistungen auch unterhalb der unpfändba-
ren Beträge liegen kann.

Hinweis: Die Überlassung eines Firmen-
wagens zu privaten Zwecken gehört neben
der kostenlosen Verpflegung und der Über-
lassung einer Dienstwohnung zu den typi-
schen Naturalleistungen. Werden diese nicht
bei der Ermittlung des pfändbaren Teil des
Lohns berücksichtigt, macht sich der
Arbeitgeber schadenersatzpflichtig.

Schadenersatzpflicht bei Nichtberücksichtigung der privaten Firmenwagen-Nutzung

Fallstricke bei Berechnung des
pfändbaren Einkommens

werden. Ein wichtiger Grund kann auch
insbesondere dann vorliegen, wenn sich der
Arbeitgeber mit Gehaltszahlungen in Ver-
zug befindet.

Der Arbeitgeber, der zuvor selbst schrift-
lich gekündigt hat, kann sich aber regelmä-

ßig nicht auf die Unwirksamkeit der Kün-
digung berufen. Andernfalls verstößt er
gegen das Verbot widersprüchlichen Verhal-
tens. Lediglich der Arbeitgeber kann die
Unwirksamkeit einer solchen arbeitnehmer-
seitigen außerordentlichen Kündigung z. B.
wegen fehlen eines wichtigen Grundes ge-

richtlich geltend machen.

Nimmt ein Arbeitgeber die schriftliche
Eigenkündigung des Arbeitnehmers aber
hin, so kann sich der Arbeitnehmer regelmä-
ßig nicht mehr auf die Unwirksamkeit die-
ser Kündigung berufen.
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Wer jahrelang als Arbeitnehmer geführt
worden ist, muss klare Beweise für sein Un-
ternehmertum vorlegen, wenn er sein Sozial-
versicherungsverhältnis rückabwickeln will.
Dies hat das Landessozialgericht Bayern mit
Urteil vom 11.12.2008 entschieden. Es ver-
wies darauf, dass Sozialversicherungsver-
hältnisse grundsätzlich nicht im Nachhinein
verändert werden sollen. Dies gelte umso
mehr, wenn die Beschäftigungen von allen
Beteiligten gebilligt und diese auch steuer-
lich als Arbeitsverhältnisse behandelt wor-
den seien (Az.: L 4 KR 55/07 und L 4 KR
97/08).

Sachverhalt
Der Kläger hatte seit 1989 in der Schreinerei
seines Vaters gelernt und es bis zum Meister
gebracht. Der Betrieb wurde 2004 in eine

Holz-Glas-Technik GmbH umgewandelt
und der Sohn als Geschäftsführer bestellt.
Nun machte er geltend, die neuen Freihei-
ten habe er schon zuvor genossen. Er sei
also schon immer Unternehmer und nicht
Arbeitnehmer gewesen, sodass auch Sozial-
versicherungsbeiträge zu Unrecht abgeführt
worden seinen. Das Sozialgericht hatte je-
weils in Abwägung der tatsächlichen Ver-
hältnisse entschieden, dass eine abhängige
und damit beitragspflichtige Beschäftigung
vorgelegen hatte. Es wurde darin vom LSG
jetzt bestätigt.

Wer kein Unternehmerrisiko trage und
mit fremden Betriebsmitteln arbeite, wes-
sen Verantwortung nicht über den eigenen
Arbeitsbereich hinausgehe, sei beitrags-
pflichtig beschäftigt. Daran ändere es nichts,

dass einzelne Indizien wie freiere Arbeits-
zeiten für eine gewisse Selbständigkeit sprä-
chen. Diese Grundsätze würden umso mehr
gelten, wenn Versicherungsverhältnisse
nachträglich geändert werden sollten, also
geltend gemacht werde, die Behörden hät-
ten vom Arbeitgeber abgeführte Beiträge
rechtswidrig entgegengenommen.

Hinweis: Die einzige Möglichkeit einer
Auseinandersetzung mit den Sozialversi-
cherungsträgern aus dem Weg zu gehen, ist
der Statusfeststellungsantrag bei der Kran-
kenkasse. Dabei wird für alle Versicherungs-
zweige geprüft, ob eine Selbständigkeit ge-
geben ist oder nicht. Da der Staat nur ungern
Geld wieder herausgibt, sollte der Überprü-
fungsantrag so schnell wie möglich gestellt
werden, um Rechtsklarheit zu haben.

Sozialversicherungsverhältnisse nur
bei klaren Beweisen für

Selbstständigkeit rückabzuwickeln

Ein Mitarbeiter will den Erhalt seiner
Kündigung nicht bestätigen? Macht nichts,
die Kündigung ist ausgesprochen, sobald
er das Schreiben im Beisein von Zeugen ge-
lesen hat. Das musste jetzt ein Kfz-Mechani-
ker lernen. 

Wie das Landesarbeitsgericht München
entschieden hat, muss der Arbeitgeber eine
schriftliche Kündigung nicht unbedingt
dauerhaft an den Mitarbeiter übergeben.
Es reicht, wenn der Mitarbeiter genügend
Zeit hat, das Schreiben zu lesen (Landesar-
beitsgericht München: Urteil vom 18. März
2009, Az. 11 Sa 912/08).

Geklagt hatte ein Kfz-Mechaniker. Der
vorgesetzte Werkstattleiter hatte ein Kündi-
gungsschreiben vom 28. November 2007
dem Mitarbeiter am gleichen Tag in die Hand
gegeben. Dabei war ein Zeuge anwesend. 

Der Mitarbeiter las das Schreiben durch.
Er bestätigte den Empfang jedoch nicht

schriftlich, weil in dem Schreiben seiner Mei-
nung nach der Kündigungsgrund fehlte.
Den Grund hatte ihm der Arbeitgeber je-
doch zwei Tage zuvor mündlich mitgeteilt
und das in dem Schreiben auch erwähnt.
Der Gekündigte nahm das Schreiben nicht
an sich, sondern ließ es auf dem Schreibtisch
seines Vorgesetzten liegen. 

Kurz vor Jahresende sendete der Arbeit-
geber seinem Mitarbeiter eine Arbeitsbe-
scheinigung zu: Daraus ging die die Been-
digung des Arbeitsverhältnisses zum 
Jahresende noch einmal hervor. Daraufhin
reichte der Kfz-Mechaniker eine Kündi-
gungsschutzklage ein. Die Kündigung
könne nicht gültig sein, da das Schriftstück
ihm nicht zum Verbleib übergeben worden
sei. Das nötige Schriftformerfordernis sei
nicht erfüllt, argumentierte der Arbeit-
nehmer. 

Doch sowohl das Münchener Arbeits-
gericht als auch das in Berufung angerufe-

ne Landesarbeitsgericht München wiesen
die Klage ab. Vor Zeugen reiche es aus, wenn
der Empfänger einer Kündigung von dem
Inhalt Kenntnis nehmen könne, befanden
die Richter. Eine Revision gegen die Ent-
scheidung ließ das Gericht nicht zu.

Hinweis: So richtig das Urteil auch ist, so
schwierig gestaltet sich die Umsetzung in
der alltäglichen Praxis. Denn es kommt im-
mer darauf an, wie das Gericht die jeweili-
gen Zeugen bewertet. Das Gericht hinter-
fragt immer die Glaubhaftigkeit und die
Glaubwürdigkeit eines jeden Zeugen.

Das bedeutet das Gericht schaut immer
wer ist der Zeuge, hat er ein eigenes Interesse
an dem einen oder anderen Prozessausgang
und ist die Darstellung die der Zeuge mit-
teilt logisch und nachvollziehbar. Proble-
matisch sind daher häufig Zeugenaussagen
von Familienangehörigen. Daher sollte man
wenn möglich andere Mitarbeiter oder neu-
trale Personen hinzuziehen.

Gelesene Kündigung ist wirksam
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Der arbeitsrechtliche Gleich-
behandlungsgrundsatz begrün-
det keinen Anspruch auf Verlän-
gerung eines sachgrundlos be-
fristeten Arbeitsvertrages. So
entschied das Bundesarbeitsge-
richt mit Urteil vom 13. August
2008 – 7 AZR 513/07 –.

Das Teilzeit- und Befristungs-
gesetz ermöglicht dem Arbeit-
geber, einen Arbeitnehmer, mit
dem er noch nicht in einem Ar-
beitsverhältnis gestanden hat, bis
zur Dauer von zwei Jahren be-
fristet einzustellen. Zudem kann
der Arbeitgeber einen nach die-
ser Vorschrift befristeten Arbeits-
vertrag höchstens dreimal bis zur
Gesamtdauer von zwei Jahren
verlängern, ohne dass es für die
Wirksamkeit der Befristung
eines sachlichen Grundes bedarf
(sog. „sachgrundlose Befris-
tung“). 

Durch diese Regelung erhal-
ten Arbeitgeber nicht nur die
Möglichkeit, frei zu entscheiden,
ob, mit welchem Arbeitnehmer
und für welche Vertragslaufzeit
sie innerhalb der höchstzulässi-
gen Gesamtdauer von zwei Jah-
ren einen befristeten Arbeitsver-
trag abschließen bzw. ob und wie
ein solcher Vertrag bis zur Ge-
samtdauer von zwei Jahren ver-
längert wird. Arbeitgeber erhal-
ten außerdem die Möglichkeit,
sich bei Ablauf der vereinbarten
Vertragslaufzeit ohne Vorliegen
weiterer Voraussetzungen von
einem Arbeitnehmer zu trennen.
Dieses gilt auch dann, wenn pa-
rallel laufende Befristungen an-
derer Arbeitnehmer verlängert
werden, das Arbeitsverhältnis zu
einem bestimmten Arbeitneh-
mer aber nicht verlängert werden
soll. Der arbeitsrechtliche Gleich-
behandlungsgrundsatz ver-

pflichtet den Arbeitgeber regel-
mäßig nicht, befristete Arbeits-
verhältnisse zu verlängern. Die-
ses hat das Bundesarbeitsgericht
nun entschieden. 

Dem Urteil sind folgende
Leitsätze zu entnehmen:
1. Allein aus der Inanspruch-

nahme von Vertrauen kann
ein Arbeitnehmer keinen
Anspruch auf Weiterbeschäf-

tigung herleiten.
2. Der arbeitsrechtliche Gleich-

behandlungsgrundsatz kann
keinen Anspruch auf Verlän-
gerung eines befristeten Ar-
beitsvertrages begründen.

9

Verlängerung befristeter
Arbeitsverträge
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Bis 2006 hatte die Entfernungspau-
schale (Pendlerpauschale) für Fahrten
zwischen Wohnung und Arbeits-/Be-
triebsstätte bei 0,30 € je Entfernungs-
kilometer gelegen.

Die ab 2007 eingeführte Kürzung hatte
das Bundesverfassungsgericht für ungültig
erklärt.

Der Gesetzgeber nutzt nunmehr die
Möglichkeit, die vorläufige Regelung durch
eine verfassungsgemäße Regelung zu erset-
zen und die Entfernungspauschale aus dem
Jahr 2006 wiedereinzuführen, betont aller-
dings auch, dass eine grundlegende Neuord-
nung der Entfernungspauschale für die Zu-
kunft nicht ausgeschlossen wird.

Durch die Neuregelung werden Aufwen-
dungen für die Benutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel wieder abziehbar, soweit sie den
als Entfernungspauschale abziehbaren Be-
trag überschreiten (Günstigerprüfung).
Außerdem sollen Unfallkosten bei Fahrten
zwischen Wohnung und Arbeits-/Betriebs-
stätte wieder zusätzlich absetzbar sein.

Die Ansprüche auf Gewährung und Ab-
geltung des gesetzlichen Urlaubs erlöschen
nach der neueren Rechtsprechung nicht, wenn
der Arbeitnehmer bis zum Ende des Urlaubs-
jahres und/oder des Übertragungszeitraums
sowie darüber hinaus arbeitsunfähig er-
krankt ist. Ist ein tarifliches Urlaubsgeld mit
der Urlaubsvergütung verknüpft (akzesso-
risch), ist es erst dann zu zahlen, wenn auch
ein Anspruch auf Urlaubsvergütung fällig ist.

Der Kläger ist seit 1999 bei der Beklagten
beschäftigt. Auf das Arbeitsverhältnis fin-

det der Manteltarifvertrag für die Holz- und
Kunststoffverarbeitende Industrie in Rhein-
land-Pfalz vom 17. März 1992 Anwendung.
Danach beträgt das zusätzliche Urlaubsgeld
60 % des für den Erholungsurlaub geschul-
deten Urlaubsentgelts. Der Kläger ist seit
Februar 2005 zumindest bis 31. März 2006
arbeitsunfähig erkrankt. Er verlangt von der
Beklagten die Zahlung des tariflichen Ur-
laubsgeldes für das Jahr 2005.

Das Bundesarbeitsgericht hat die klage-
abweisenden Entscheidungen der Vorins-

tanzen bestätigt. Der Anspruch auf Urlaubs-
geld ist auch für den trotz Arbeitsunfähig-
keit des Klägers fortbestehenden gesetzli-
chen Urlaubsanspruch aus dem Jahre 2005
derzeit nicht begründet. Die Beklagte schul-
det keine Urlaubsvergütung, da dem Kläger
bisher kein Urlaub gewährt wurde. Ebenso
besteht kein Urlaubsabgeltungsanspruch
des Klägers, weil das Arbeitsverhältnis der
Parteien nicht beendet ist. 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 19. Mai
2009 – 9 AZR 477/07 – 

Urlaubsgeld bei dauernder
Arbeitsunfähigkeit

Eine zu kleine Schrift bei Allgemeinen
Geschäftsbedingungen kann dazu füh-
ren, dass diese unwirksam sind.

Wer Allgemeine Geschäftsbedingungen
(AGB) verwendet, sollte darauf achten, dass
die Schriftgröße ausreichend groß ist, damit
Verbraucher den Text in zumutbarer Weise
zur Kenntnis nehmen können. Anderenfalls
läuft der Verwender Gefahr, dass seine AGB
unwirksam sind.

Das Landgericht Köln hat eine Entschei-
dung getroffen, die für den Geschäfts-
verkehr im Allgemeinen, also z. B. auch für

die äußere Gestaltung von Versicherungs-
bedingungen, von Bedeutung ist. Es wies
die Urkundsklage einer Fondsgesellschaft
gegen eine Anlegerin auf Zahlung rückstän-
diger Einlagen ab. Begründung: Das gesam-
te Vertragswerk, einschließlich der Vertrags-
bedingungen, sei rechtsunwirksam, weil es
aufgrund der kleinen Schriftgröße (hier:
Größe 8) nur extrem schwer lesbar sei.

Für Kunden sei die Schwierigkeit, Worte
in komplexen AGB-Regelungen zu lesen und
sie in ihrer Bedeutung zu erfassen, umso grö-
ßer, je kleiner der Drucktyp sich darstelle. Texte
in einer üblicherweise in Schriftstücken ver-

wendeten Schriftgröße ab 12 hält das Ge-
richt für wirksam. Denn auch Sehschwache
könnten diese unter Zuhilfenahme einer
Brille regelmäßig ohne größere Schwierig-
keiten zur Kenntnis nehmen (Landgericht
Köln, Urteil vom 21.1.2009, 18 O 351/08).

Hinweis: Diese Entscheidung zeigt, dass
selbst inhaltlich wirksame AGB’s unwirk-
sam sein können, falls Sie vom Kunden
nicht erkennbar sind. Ob sich diese Auffas-
sung des Landgerichts Köln durchsetzen
wird, bleibt abzuwarten. Dieser Fall zeigt,
dass von Zeit zu Zeit AGB’s auf ihre Wirk-
samkeit überprüft werden sollten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Nicht nur auf den Inhalt kommt es an

Unfallkosten jetzt wieder
steuerlich absetzbar
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Zieht ein stärkerer Sturm auf,
so müssen unter freiem Himmel
an der Straße geparkte Fahrzeug-
anhänger schnellstmöglich in
eine sichere Garage gebracht
werden. Zumindest aber sollte
das leichte Gefährt an ein mas-
sives Kraftfahrzeug angekoppelt
werden, damit es sich mit des-
sen Gewicht der Kraft des auf-
kommenden Sturms widerset-
zen kann. Diese Auffassung ver-
tritt das Landgericht Stuttgart
(Az. 4 S 255/07).

Im zu behandelnden Fall hat-
te der Orkan „Kyrill“ dafür ge-
sorgt, dass ein einfach aufge-
bockter Fahrzeuganhänger ge-
gen ein Auto gedrückt wurde,

das dabei zu Schaden kam. Der
Autohalter wollte nunmehr die
Reparaturkosten, nebst einer
Kostenpauschale, sowie die Kos-
ten eines Sachverständigen und
eines Rechtsanwaltes gegen den
Besitzer des Anhängers geltend
machen. Dieser wehrte sich mit
der Begründung, sein Gefährt
sei am Straßenrand abgestellt
und somit außer Gebrauch ge-
wesen.

Dem widersprachen die Rich-
ter des Landgerichtes Stuttgart.
So würde in den Medien ausführ-
lich beschrieben welche Gefah-
ren herannahende Stürme mit
sich brächten und dass Gegen-
stände hochgehoben und gegen
andere Gegenstände oder Häu-

ser geschleudert werden können.
Dieses allgemeine Risiko lasse
sich allein durch das  Hochstel-
len des Bugrades des Anhängers
nicht wesentlich vermindern.
Bei der Frage nach dem  „Ge-
brauch“ des Anhängers, sei

grundsätzlich eine weite Ausle-
gung des Begriffs geboten. Dazu
gehöre nicht nur das Bewegen
im Straßenverkehr, sondern
auch das Abstellen – zumindest
dann, wenn es im öffentlichen
Verkehrsraum erfolgt.
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Bei Sturmwarnung
Fahrzeuganhänger

sichern!

So werden Sie im Internet gefunden!

Fließtextanzeige
(sechsmalige aufeinanderfolgende Schaltung Voraussetzung)

Firma:

Name:

Straße: PLZ/Ort:

Telefon: Unterschrift:

Bankverbindung Kto: BLZ:

Bank:
Rubrik: *Preise pro Erscheinungstermin und zzgl. Mehrwertsteuer

Mit Hilfe unserer neuen Rubrik Online-Br@nchenführer, die ab der nächsten Ausgabe des FORUMs fester Bestandteil
des Magazins wird, wird Ihr Internetauftritt gefunden! Lassen Sie Ihre www-Adresse mit einer kurzen Werbebotschaft
hier eintragen.
Die Kosten betragen pro Ausgabe lediglich 9,50 €* für 2 Zeilen, für jede weitere Zeile zahlen Sie 4,50 €*, jeweils zzgl. MwSt.

Damit es schnell geht, faxen Sie einfach diese Couponanzeige ausgefüllt an unsere Faxnummer:
Image Text Verlags Gesellschaft mbH, 02183 417797 oder rufen Sie uns einfach an Telefon 02183 334.

s Ja, wir möchten ab sofort folgenden Text veröffentlichen (max. 30 Zeichen je Zeile):
(Telefon-, Faxnummer sowie E-Mail-Adressen werden nicht aufgenommen)

Erscheinung in Forum Bergisches Land im Sonderteil „Online-Br@nchenführer“ Schaltung soll erfolgen:
9.50 € (2 Zeilen), jede weitere Zeile 4,50 € s 6 x s 12 x (5 % Rabatt) s 18 x (10 % Rabatt)

Elektro-Handwerk

» Hans Eugen Wensky
Elektrofachbetrieb
www.wensky-elektrotechnik.de

» Meissner Elektro GmbH
www.elektro-meissner.de

» Elektro Jagieniak
www.jagieniak.de

» Döpper GmbH
www.doepper-gmbh.de

Bau- und Ausbau-Handwerk

» A. Otto & Sohn GmbH & Co. KG
www.ottobau.de

» Tip Top Tor
www.tiptoptor.deOn
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Das Gesetz zur Reform des Kontopfän-
dungsschutzes (BR-Drs.: 376/09) erlaubt
es künftig jedem Schuldner, trotz einer Kon-
topfändung weiter am bargeldlosen Zah-
lungsverkehr teilzunehmen. Jeder Inhaber
eines Girokontos kann von seiner Bank oder
Sparkasse verlangen, dass dieses als „Pfän-
dungsschutzkonto“ geführt wird. Kredit-
institute dürfen ein Girokonto wegen einer
Pfändung nicht kündigen. Der Bundesrat
stimmte am 15.5.2009 dem vom Bundestag
beschlossenen Gesetz ohne Aussprache zu,
meldet die Länderkammer.

Auf einem „P-Konto“ wird ein Sockel-
betrag von 985,15 Euro pro Monat bei Le-
digen ohne Unterhaltsverpflichtung pfän-

dungsfrei gestellt. Damit kann der Schuld-
ner Zahlungsverpflichtungen wie zum Bei-
spiel Miete oder Strom weiter erfüllen.
Dieser Schutz gilt auch für Selbstständige.
Nach bisheriger Rechtslage führte eine Pfän-
dung dazu, dass anfallende Zahlungsge-
schäfte nicht mehr über das Konto abgewi-
ckelt werden konnten. Außerdem sollen
selbstständig tätige und andere nicht abhän-
gig beschäftigte Personen grundsätzlich für
alle Arten von Einkünften Pfändungsschutz
in dem für die Pfändung von Arbeitsein-

kommen vorgesehenen Umfang erhalten
können.

Die Einschaltung der Vollstreckungs-
gerichte soll durch das „P-Konto“ insoweit
entbehrlich werden. Diese sollen in Zukunft
nur noch für die auch sonst im Vollstre-
ckungsrecht vorgesehenen individuellen
Berechnungen des pfändungsfreien Betrages
zuständig sein.

Hinweis: Diese Regelung stellt sicherlich
eine Erleichterung dar. Denn wenn ein Kon-
to gesperrt wurde, dann waren ruck-zuck wei-
tere Probleme mit anderen Gläubigern vor-
programmiert. Dieses Gesetz führt also zu
einer deutlichen Verbesserung.
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Zustimmung des Bundesrats

„Pfändungsschutzkonto“ zum besseren
Schutz von Schuldnern beschlossen

Mit dem von Bund und Ländern ge-
meinsam finanzierten Aufstiegsfortbil-
dungsförderungsgesetz (AFBG) – sog.
„Meister-BAföG“ – ist ein individueller
Rechtsanspruch auf Förderung von beruf-
lichen Aufstiegsfortbildungen, d. h. von
Meisterkursen oder anderen auf einen ver-
gleichbaren Fortbildungsabschluss vorbe-
reitenden Lehrgängen, eingeführt worden.
Das „Meister-BAföG“ unterstützt die Er-
weiterung und den Ausbau beruflicher
Qualifizierung, stärkt damit die Fortbil-
dungsmotivation des Fachkräftenachwuch-
ses und bietet über den Darlehensteilerlass
hinaus für potenzielle Existenzgründer ei-
nen Anreiz, nach erfolgreichem Abschluss
der Fortbildung den Schritt in die Selbst-
ständigkeit zu wagen und Arbeitsplätze zu
schaffen.

Der Deutsche Bundestag hat am 12. Fe-
bruar 2009 eine von der Bundesregierung
eingebrachte Reform dieses Gesetzes ver-
abschiedet. Mit dem „Zweiten Gesetz zur
Änderung des AFBG“ wird das AFBG fit
gemacht für die Zukunft. Das neue „Meis-
ter-BAföG“ tritt zum 1.7.2009 in Kraft.

Die Novelle sieht zahlreiche
Verbesserungen vor:

Die Aufstiegsförderung wurde bisher im
Grundsatz nur für die Vorbereitung auf ein
erstes Fortbildungsziel geleistet. Dieser
Grundsatz wird zum 1.7.09 abgeschafft.
Der Hintergrund ist darin zu sehen, dass
der Reformgesetzgeber nunmehr solche Per-
sonen nicht mehr „bestrafen“ will, die auf-
grund eigener Initiative eine Aufstiegsfort-
bildung schon einmal absolviert hatten.

Zudem soll eine Leistungskomponente
eingebaut werden: Alle, die eine Fortbil-
dung bestanden haben, sollen künftig einen
Darlehenserlass in Höhe von 25 Prozent
des auf die Prüfungs- und Lehrgangsgebüh-
ren entfallende Restdarlehen erhalten.

Auch Fortbildungswillige mit Kindern
sollen in Zukunft noch stärker finanziell
unterstützt werden. Der Kinderzuschlag soll
von derzeit 179 Euro auf 210 Euro pro Mo-
nat angehoben und zu 50 Prozent bezu-
schusst, statt wie bisher als Darlehen ge-
währt werden. Zugleich soll es einen Kin-
derbetreuungszuschlag von 113 Euro pro

Kind pro Monat als Zuschuss für Alleiner-
ziehende geben. Darüber hinaus sollen der
Unterhaltsbeitrag und der Kinderbetreu-
ungszuschlag auch während der neu einge-
führten Prüfungsvorbereitungsphase für bis
zu weitere drei Monate als Darlehen ge-
währt werden.

Existenzgründungen nach der Fortbil-
dung und die Schaffung von Ausbildungs-
und Arbeitsplätzen sollen fortan noch stär-
ker honoriert werden, indem bei der dauer-
haften Einstellung eines neuen Mitarbei-
ters oder Auszubildenden ein Darlehensteil-
erlass in Höhe von 33 Prozent gewährt wird.

Förderungsfähig ist grundsätzlich nur
die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen
im Inland. 

Die Höchstdauer der Förderung liegt
grundsätzlich bei 24 Monaten, in Fällen
des Teilzeitunterrichtes bei 48 Monaten.
Die Förderung ist grundsätzlich damit ver-
bunden, dass der Antragsteller mit der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW) einen
Darlehnsvertrag abschließt.

Reform des „Meister-BaföG“ beschlossen
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Gerade wenn Personalgespräche anläss-
lich eines konkreten Konfliktes geführt wer-
den sollen, stellt sich Arbeitnehmern oftmals
die Frage, ob sie zur Unterstützung eine
andere Person mit hinzuziehen können.
Namentlich kommen dabei ein Betriebs-
ratsmitglied oder ein Rechtsanwalt in Frage.

Das LAG Hamm hat entschieden, dass
ein Arbeitnehmer nicht gegen den Willen
des Arbeitgebers verlangen kann, dass ein
Rechtsanwalt an einem Personalgespräch
teilnimmt (LAG Hamm, Urteil v. 23.5.2001,
14 Sa 497/01). Der Grund hierfür liegt da-
rin, dass Personalgespräche Teil der gemäß
Arbeitsvertrag zu erbringenden Arbeitsleis-
tung sind und diese Arbeitsleistung nach

§ 613 BGB höchstpersönlich durch den
Arbeitnehmer zu erbringen ist.

Einem Arbeitnehmer kann jedoch unter
Umständen dann ein Anspruch auf Hin-
zuziehung eines Rechtsanwaltes zustehen,
wenn der Arbeitgeber seinerseits betriebs-
fremde Personen wie einen Rechtsanwalt
oder Vertreter von Arbeitgeberverbänden
zu einem Personalgespräch hinzuzieht.
Dann könne der Grundsatz der „Waffen-
gleichheit“ einen solchen Anspruch des
Arbeitnehmers begründen.

Das LAG Hamm hat zudem entschie-
den, dass ein Arbeitgeber nicht verlangen
kann, dass der Arbeitnehmer ohne Rück-

sprache mit seinem Rechtsanwalt in dem
Personalgespräch sofort Entscheidungen
trifft. Vielmehr muss es einem Arbeitneh-
mer freistehen, die Beantwortung entschei-
dender Fragen zurückzustellen.

Denkbar ist es auch, dass ein Arbeit-
nehmer ein Betriebsratsmitglied zu einem
Personalgespräch hinzuziehen möchte. Dies
ist dann zulässig, wenn Teile des Gesprächs
mitbestimmungspflichtige Bereiche betref-
fen, oder wenn Beteiligungsrechte des Be-
triebsrats betroffen sind. Auch bei Gesprä-
chen über einen Auflösungsvertrag kann
laut BAG u.U. ein solcher Anspruch beste-
hen (BAG, Beschluss v. 16.11.2004, 1 ABR
53/03).

Ist bei einem Personalgespräch die
Hinzuziehung eines Dritten möglich?
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der zu beurteilenden Beschäftigung und
» den Status (z. B. Hausfrau, Schüler, Stu-

dent, Wehr- oder Zivildienstleistender,
Arbeitsloser, Rentner) des Beschäftigten
den Entgeltunterlagen beizufügen.

Stundenaufzeichnungen
Gerade die Pflicht zur Angabe der wö-
chentlichen Arbeitszeit führt in der Praxis
immer wieder zu Irritationen. Dem liegt die
Vorstellung zugrunde, dass diese Daten nach
Wegfall der sog. 15-Stunden-Grenze zum
1. April 2003 nicht mehr benötigt werden.

Die Rentenversicherungsträger weisen
nochmals ausdrücklich darauf hin, dass Auf-
zeichnungen über die regelmäßige wöchent-
liche Arbeitszeit und die tatsächlich geleiste-
ten Arbeitsstunden – auch bei geringfügig

Beschäftigten mit einem festen Monatsge-
halt – weiterhin Gegenstand der Entgelt-

unterlagen sind bzw. zu diesen ge-
nommen werden müssen.

Arbeitgeber müssen auch für geringfü-
gig Beschäftigte Entgeltunterlagen führen
und bis zum Ablauf des auf die letzte Be-
triebsprüfung folgenden Kalenderjahres
geordnet aufbewahren. Die Regelungen der
Beitragsverfahrensverordnung (BVV), die
sich mit den Entgeltunterlagen befassen,
gelten uneingeschränkt.

Der Arbeitgeber muss die für die Versi-
cherungsfreiheit maßgebenden Angaben in
den Entgeltunterlagen aufzeichnen und
Nachweise, aus denen die erforderlichen
Angaben ersichtlich sind, zu den Entgelt-
unterlagen nehmen. Hierzu gehören insbe-
sondere unter anderem Angaben und
Unterlagen über
» das monatliche Arbeitsentgelt,
» die Beschäftigungsdauer,
» das Vorliegen weiterer Beschäftigungen

(z. B. Erklärung des Beschäftigten) und
» die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit

und die tatsächlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Bei kurzfristig Beschäftigten sind zusätz-

lich Nachweise oder Erklärungen über
» eventuelle weitere kurzfristige Beschäf-

tigungen im Kalender-
jahr vor Beginn

Minijobs: Arbeitsstunden müssen
dokumentiert werden

Dieser Nachweis ist erforderlich, damit
die Prüfer der Rentenversicherung unter
anderem im Rahmen von Betriebsprüfun-
gen Folgendes nachvollziehen können:
» Entscheidungen des Arbeitgebers über

die Versicherungsfreiheit zur Arbeitslo-
senversicherung (§27 Abs. 5 i. V. m.
§ 119 Abs. 3 SGB III),

» Entscheidungen des Arbeitgebers über
die Versicherungspflicht von beschäftig-
ten Studenten,

» Beitragsrechtliche Beurteilungen von
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeits-
zuschlägen und

» Anwendungen des Entstehungsprinzips
bei allgemeinverbindlichen Tarifver-
trägen.
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Gute Noten für junge Elektroniker

Gesellen der Elektroinnung Bergisches
Land bekamen ihre Prüfungszeugnisse und
Gesellenbriefe in der neuen Kundenhalle
der Sparkasse

Gut vierzig junge Leute – begleitet von
Freunden und Eltern – erhielten zum Ab-
schluss ihrer Ausbildung ihre Gesellenbrie-
fe. Innungsobermeister Lothar Neuhalfen,
Prüfungsausschussvorsitzender Norbert Roß
und stv. Kreishandwerksmeister Udo Tang
beglückwünschten gemeinsam mit Spar-
kassenvorstand Manfred Herpolsheimer die
jungen Leute zur bestandenen Prüfung. 

Gleich fünf mal „gute“ Leistungen prä-
sentierten Peter Arndt, Christian Dittmann,
Marc Joist, Alexander Niggemann und
Marc Schulteis.

Manfred Herpolsheimer mahnte mit den
Worten: „Nur mit einer guten Ausbildung
und einem qualifizierten Abschluss haben
Sie Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Doch
das allein reicht heute nicht mehr aus. Flexi-
bel und unkonventionell reagieren, einmal
ungewöhnliche Wege gehen, sowie „lebens-
lang“ lernen, das ist heute angesagt. Und...
Handwerker verkaufen auch Dienstleistun-

gen! Heutzutage entscheidet nicht mehr nur
der Preis, sondern auch Service, Pünktlich-
keit und Zuverlässigkeit. Je zufriedener der
Kunde ist, desto mehr Aufträge erhält Ihr
Unternehmen, desto sicherer ist Ihr Arbeits-
platz!“

Zur Bekräftigung erhielten alle neuen
Gesellen aus Sparkassenhand ein Schreibset,
die fünf Jahrgangsbesten sogar ein Sparkas-
senbuch mit je 100 Euro geschenkt – viel-
leicht der erste Weg zur Meisterschule?
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Finanziert der Arbeitgeber eine Fortbil-
dungsmaßnahme, kann er den Arbeitneh-
mer bei vorzeitigem Ausscheiden zur Rück-
zahlung verpflichten. Die Bindungsdauer
darf nur nicht zu lang bemessen werden.

Der Fall: Die Arbeitnehmerin war bei dem
beklagten mittelständischen Unternehmen
als Bürokauffrau tätig und zuletzt als Assis-
tentin der Geschäftsleitung eingesetzt. In
der Zeit von September 2003 bis Oktober
2004 nahm sie an einem Lehrgang mit dem
Ausbildungsziel Betriebswirtin (HWK) 28
– WE erfolgreich teil. Die Gesamtausbil-
dungsdauer betrug 500 Stunden, also unge-
fähr die Arbeitszeit von drei Monaten. Die
Arbeitnehmerin wurde für insgesamt 32 Tage
bezahlt von der Arbeitsleistung freigestellt,
wobei 16 Tage auf den Jahresurlaub anrech-
net wurden. Die Arbeitgeberin übernahm
Lehrgangs- und Prüfungskosten i.H.v.
4.427,76 €, was etwa drei Bruttomonats-
gehältern der Arbeitnehmerin entsprach.

Nach dem von der Arbeitgeberin vorfor-
mulierten „Fortbildungsvertrag mit Rück-
zahlungsklausel“ war die Arbeitnehmerin
zur Rückzahlung der Bezüge und Lehr-
gangskosten verpflichtet, wenn sie das
Arbeitsverhältnis selbst kündigt oder wenn
ihr seitens der Firma aus einem von ihr zu
vertretenden Grund gekündigt wird. Für

jeden Monat der Beschäftigung nach Ende
des Lehrgangs sollte 1/60 des gesamten
Rückzahlungsbetrags erlassen werden.

Die Arbeitnehmerin beendete das Ar-
beitsverhältnis durch Eigenkündigung zum
14. August 2006. Die Arbeitgeberin ver-
langte daraufhin eine Erstattung in Höhe
von 39/60 der entstandenen Kosten.

Das BAG hielt jedoch eine Bindungs-
dauer von fünf Jahren vorliegend für zu lang
und die Arbeitnehmerin brauchte daher
keine Zahlung leisten. Unter Anwendung
der Grundsätze der bisherigen Rechtspre-
chung kam das BAG im vorliegenden Fall
zu dem Ergebnis, dass die von der Arbeit-
geberin übernommenen Gesamtkosten von
deutlich unter 5.000 € auch für mittelstän-
disches Unternehmen keine außergewöhn-
liche Belastung darstellten und angesichts
dessen hier allenfalls eine Bindung von zwei
Jahren zulässig gewesen wäre, nicht jedoch
von fünf Jahren (BAG, Urteil v. 14.1.2009,
3 AZR 900/07).

Hinweis: Rückzahlungsvereinbarungen
über Fortbildungskosten im Falle einer Ei-
genkündigung oder einer verhaltensbeding-
ten Kündigung durch den Arbeitnehmer,
sind grundsätzlich zulässig. Die Bindungs-
dauer darf den Arbeitnehmer jedoch nicht
unangemessen benachteiligen.

Ob dies der Fall ist, bestimmt sich nach
den folgenden Regelwerten:
» Bei einer Fortbildungsdauer von bis zu

einem Monat ohne Verpflichtung zur
Arbeitsleistung unter Fortzahlung der
Bezüge ist eine Bindungsdauer bis zu
sechs Monaten zulässig,

» bei einer Fortbildungsdauer von bis zu
zwei Monaten eine einjährige Bindung,

» bei einer Fortbildungsdauer von drei
bis vier Monaten eine zweijährige
Bindung,

» bei einer Fortbildungsdauer von sechs
Monaten bis zu

» einem Jahr keine längere Bindung als
drei Jahre

» und bei einer mehr als zweijährigen
Dauer eine Bindung von fünf Jahren.

Abweichungen davon sind jedoch mög-
lich: Eine verhältnismäßig lange Bindung
kann auch bei kürzerer Ausbildung gerecht-
fertigt sein, wenn der Arbeitgeber ganz er-
hebliche Mittel aufwendet oder die Teil-
nahme an der Fortbildung dem Arbeitneh-
mer überdurchschnittlich große Vorteile
bringt.

Eine zu lang bemessene Bindungsdauer
führt grundsätzlich zur Gesamtnichtigkeit
der Rückzahlungsklausel. Ein Rückzah-
lungsanspruch besteht dann nicht.

Arbeitgeber muss auf Bindungsdauer achten

Finanzierung von
Fortbildungsmaßnahmen

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit
Urteil vom 17.12.2008 entschieden, dass
in einer Rechnung der Zeitpunkt der Lie-
ferung – außer bei Rechnungen über An-
oder Vorauszahlungen – auch dann zwin-
gend anzugeben ist, wenn er mit dem Aus-
stellungsdatum der Rechnung identisch ist.

Für den Vorsteuerabzug ist der Besitz einer
nach den Vorschriften des Umsatzsteuer-
gesetzes ausgestellten Rechnung erforder-
lich. Danach ist zweifelhaft, ob der Zeit-
punkt der Lieferung auch dann anzugeben
ist, wenn er mit dem Ausstellungsdatum
der Rechnung übereinstimmt. Der BFH

hat die Angabe des Zeitpunkts für erfor-
derlich gehalten, weil dies dem Gemein-
schaftsrecht entspricht und weil anderen-
falls für die Finanzverwaltung der Zeitpunkt
der Entstehung der Umsatzsteuer und des
Rechts auf Vorsteuerabzug nicht überprüf-
bar ist.

Lieferzeitpunkt ist zwingend
in der Rechnung anzugeben
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Auf die Plätze, fertig, Nissan: Seit dem
09. Mai 2009 erhalten Sie die aufregenden
Modelle von NISSAN auch bei uns und es
wurde kräftig gefeiert.

Bei der Eröffnung am 9. und 10. Mai
gab es viele spannende Highlights, wie z. B.
die Darbietung eines Kinderzirkus, ein auf-
regendes Gewinnspiel, diverse Leckereien
vom Schwenkgrill und die Vorabpremiere
unseres Neuzugangs, des sparsamen PIXO.

Viele Besucher und Interessenten nutz-
ten die Austellung der neuen Nissanmodelle

sowie das umfangreiche Unterhaltungspro-
gramm für einen Ausflug zum Autohaus
Wurth b.z. der M. Wurth Automobile
GmbH.

Nach zwei erfolgreichen Tagen und vie-
len Interessenten wurden die Gewinner für
die Fahrt in einem Heißluftballon und für
die Probefahrten der neuen Nissanmodelle
am Sonntag um 16.00 Uhr ermittelt.

Wir möchten an dieser Stelle allen
Besuchern und Neukunden recht herzlich

für Ihr Interesse an der M. Wurth Auto-
mobile GmbH danken.

Und es heißt auch weiterhin: Kommen

Sie vorbei und schlüpfen Sie doch einfach
mal in eins unserer verführerischen Modelle.
Von schön klein bis ganz schön beeindru-
ckend – bei unserem vielfältigen Angebot
werden Sie bestimmt das Auto finden, das
zu Ihnen passt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Große Eröffnungsfeier im Autohaus Wurth – Anzeige –

Nissan in Gummersbach
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In einer Feierstunde wurden die nach-
folgenden Herren für langjährige ehrenamt-
liche Tätigkeiten im Vorstand der Innung
sowie in den Prüfungsausschüssen im Kraft-
fahrzeughandwerk durch den Herrn Ernst-
Robert Nouvertné, Präsident des Deutsches
Kraftfahrzeuggewerbes NRW, Herrn Ober-
meister Reiner Irlenbusch und Herrn
Hauptgeschäftsführer Heinz Gerd Neu
geehrt.

Die Anstecknadel in Gold erhielten:
» Jürgen Arnold
» Günter Vassilliére

Die Anstecknadel in Silber erhielten:
» Hermann Josef Braun
» Hermann-Josef Bongen
» Heinz Gaspers
» Walter Stein
» Dirk Mikoteit
» Ingo Sieling

» Norbert Volberg
» Johann Werner
» Norbert Hoferichter
» Helmut Müller
» Jürgen Esser
» OStR Bernd Künzel
» OStR Norbert Haustein
» OStR Manfred Lohoff
» OStR Karl-Otto Schild.

Wir danken allen für ihr ehrenamtliches
Engagement.

Ehrungen im Kfz-Handwerk

Von der so genannten Ein-Prozent-Rege-
lung sind solche Fahrzeuge auszunehmen,
die nach ihrer objektiven Beschaffenheit
und Einrichtung für private Zwecke nicht
geeignet sind. Dies hat der Bundesfinanzhof
mit Urteil vom 18.12.2008 in Bezug auf
einen zweisitzigen Werkstattwagen ent-
schieden (BFH 18.12.2008, VI R 34/07).

Überlassung eines Kfz als Arbeitslohn 
Die unentgeltliche beziehungsweise verbil-
ligte Überlassung eines Kraftfahrzeugs
durch den Arbeitgeber an den Arbeitneh-
mer für dessen Privatnutzung führt regelmä-
ßig zu Arbeitslohn. Die Privatnutzung des
Dienstwagens ist für jeden Kalendermonat
mit einem Prozent des inländischen Listen-
preises im Zeitpunkt der Erstzulassung zu-
züglich der Kosten für Sonderausstattungen
einschließlich der Umsatzsteuer anzusetzen
(so genannte Ein-Prozent-Regelung).

Sachverhalt
Im Streitfall war dem Arbeitnehmer eines
Unternehmens für Heizungs- und Sanitär-

bedarf ein zweisitziger Kastenwagen (Werk-
stattwagen) überlassen worden, dessen fens-
terloser Aufbau mit Materialschränken und
-fächern sowie Werkzeug ausgestattet und

mit einer auffälligen Beschriftung versehen
war. Für die private Nutzung dieses Wagens
setzte das Finanzamt einen Nutzungswert
nach der Ein-Prozent-Regelung an.

Finanzamt kann sich nicht auf
Beweis des ersten Anscheins berufen
Der BFH folgte dem nicht. Nach seiner
Auffassung machen Bauart und Ausstattung
des Fahrzeugs deutlich, dass ein solcher Wa-
gen typischerweise nicht für private Zwecke
eingesetzt wird. Ob ein solches Fahrzeug
dennoch privat genutzt wird, bedürfe je-
weils einer Feststellung im Einzelnen. Die
Feststellungslast dafür obliege dem Finanz-
amt, das sich insoweit nicht auf den Beweis
des ersten Anscheins berufen könne.

Hinweis: Diese Entscheidung ist sachge-
recht und praxisnah. Denn die private Nut-
zung eines Pkw’s ist dann nicht (kaum)
möglich, wenn das Fahrzeug voller Werk-
zeug und Geräte ist. Allerdings kann das
Finanzamt versuchen das Gegenteil zu
beweisen.

Für Privatnutzung ungeeignete Dienstwagen

Ein-Prozent-Regelung gilt nicht immer
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Goldener Meisterbrief
» Hans-Paul Döpper 15.4.2008

Hennef, Fleischerinnung

Betriebsjubiläen
75 Jahre
» Hans Nöres 19.7.2009

Leverkusen, Bäckerinnung

75 Jahre
» Dirk Grünweller 29.4.2009

Wermelskirchen, Dachdeckerinnung

25 Jahre
» Dirk Zöller 4.6.2009

Leichlingen, Dachdeckerinnung
» Nutzfahrzeuge Hafke GmbH & Co. KG 1.7.2009

Radevormwald, Kraftfahrzeuginnung
» Ulrich Gericke GmbH 21.7.2009

Köln, Dachdeckerinnung
» Helmut Christoffel 26.7.2009

Rösrath, Maler- und Lackiererinnung

Runde Geburtstage
» Runa Sabrina Korn 29.6.2009 40 Jahre

Vorstandsmitglied der Friseurinnung
» Karl Diederichs 30.6.2009 60 Jahre

Vorstandsmitglied der Innung für Raumausstatter
und Bekleidungshandwerke

» Claudia De Bree 1.7.2009 40 Jahre
Vorstandsmitglied der Friseurinnung

» Karl-Dieter Moog 1.7.2009 55 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Dachdeckerinnung

» Klaus Steffens 5.7.2009 70 Jahre
Vorstandsmitglied der Innung für Raumausstatter und
Bekleidungshandwerke und ehem. stellv. Obermeister

» Stefan Leiter 19.7.2009 40 Jahre
Vorstandsmitglied der Maler- und Lackiererinnung

» Karl Höller 25.7.2009 50 Jahre
Vorstandsmitglied der Innung für Metalltechnik

» Peter Surbach 27.7.2009 60 Jahre
Vorstandsmitglied der Baugewerksinnung

Neue Innungsmitglieder
» I&H Elektrotechnik-Meisterbetrieb GmbH

Inh: Holger Thomas, Wermelskirchen, Elektroinnung
» Kürten Schaltanlagen GmbH

Lindlar, Elektroinnung
» Hans-Peter Wilden

Rösrath, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Udo Hungenberg

Wipperfürth, Kraftfahrzeuginnung
» Gierlichs Installationen GmbH

Leverkusen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Daniel Krings

Leverkusen, Baugewerksinnung
» B. Vierkötter GmbH

Marienheide, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Metzgerei Claudius e. K. Inh. Markus Bliefner

Engelskirchen, Fleischerinnung
» GbR Cetraro

Bergisch Gladbach, Tischlerinnung
» Zierold GmbH

Morsbach, Baugewerksinnung
» Johannes Werheit

Overath, Innung für Metalltechnik
» Manfred Jorczyk

Leverkusen, Elektroinnung
» Firma Klaus Hüpper e. K. Inh. Tobias Afzal

Wipperfürth, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Michael Gerner

Leverkusen, Innung für Informationstechnik
» Jürgen Kaiser

Hückeswagen, Kraftfahrzeuginnung
» Vitali Kohl

Radevormwald, Dachdeckerinnung
» Cornelia Zirngibl

Wermelskirchen, Fleischerinnung
» Daniel Olli

Bergisch Gladbach, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Anton Wiedenhöfer

Gummersbach, Baugewerksinnung
» Ommer und Sasse GmbH

Wipperfürth, Kraftfahrzeuginnung
» Knut Berkenberg

Wermelskirchen, Elektroinnung
» Masoud Shirali

Leichlingen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Kabukcu GmbH

Leverkusen, Friseurinnung
» Ralf Meyer

Kürten, Maler- und Lackiererinnung
» Team IY Elektrotechnik GmbH

Overath, Elektroinnung
» Rudolf Holland GmbH

Gummersbach, Baugewerksinnung

Namen + Nachrichten Termine
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Am 6. Februar 1959 legte
Herr Paul Eugen Stausberg,
Morsbach, die Meisterprüfung
im Fleischer-Handwerk vor dem
Meisterprüfungsausschuss bei
der Handwerkskammer Lands-
hut ab. Im Rahmen einer klei-
nen Feier wurde Herrn Paul Eu-
gen Stausberg durch Herrn Jakob

Kempkes, Ehrenobermeister der
Fleischerinnung Bergisches Land,
Herrn stv. Kreishandwerksmeis-
ter Gerhard Reimann und Herrn
Hauptgeschäftsführer Heinz
Gerd Neu der „Goldene Meis-
terbrief“ überreicht.

Wir gratulieren herzlich!

Am 19. März 1959 legte Herr
Heinz Josef Boden, Leverkusen
die Meisterprüfung im Friseur-
Handwerk vor dem Meisterprü-
fungsausschuss bei der Hand-
werkskammer Niederbayern-
Oberpfalz Regensburg ab. Im
Rahmen einer kleinen Feier wur-
de Herrn Heinz Josef Boden
durch Herrn Kreishandwerks-
meister Bert Emundts, Herrn
Obermeister Volker Steffens und
Herrn Hauptgeschäftsführer
Heinz Gerd Neu und Herrn
Geschäftsführer Karl Breidohr
der „Goldene Meisterbrief“
überreicht.

Seit dem 16. Februar 1960
bis heute besteht die Mitglied-
schaft zur Friseurinnung Bergi-
sches Land. Mit besonderer Lie-
be hat er sich immer für das Aus-
bildungswesen eingesetzt, in sei-
nem Betrieb regelmäßig Lehrlin-
ge ausgebildet, und bis heute 25
Auszubildenden zu einem er-
folgreichen Abschluss verholfen.

Von 1969 bis 1994 war Herr
Boden Mitglied des Vorstandes
der Friseurinnung Rhein-Wup-

per/Leverkusen und von 1969
bis 1989 Lehrlingswart. In der
Zeit von 1979 bis 1989 beklei-
dete er das Amt des stv. Ober-
meisters dieser Innung. Darüber
hinaus war er von 1971 bis 1994
Vorsitzender des Zwischen- und
Gesellenprüfungsausschusses so-
wie Fachlehrer für Friseure an
den Berufsbildenden Schulen
Bergisch Land. Daneben hat er
zwischen 1987 und 1993 im
Meisterprüfungsausschuss der
Handwerkskammer zu Köln
mitgewirkt. 

Im Jahre 1994 wurde Herr
Boden als Dank und Anerken-
nung für die verdienstvolle ehren-
amtliche Tätigkeit im Friseur-
handwerk mit der Ehrenplatte
der Kreishandwerkerschaft Lever-
kusen ausgezeichnet.

Auch der Fachverband Fri-
seure ehrte Herrn Boden bereits
im Jahr 1969 durch die Über-
reichung der „Ehrennadel in Sil-
ber“ und später durch die „Eh-
rennadel in Gold“.

Wir gratulieren herzlich!

Termine

Goldene Meisterbriefe
im Fleischer-Handwerk

Goldener Meisterbrief
für Heinz Josef Boden

Am 13. März 1959 legte Herr
Werner Tolkemit, Nümbrecht,
die Meisterprüfung im Fleischer-
Handwerk auch vor dem Meister-
prüfungsausschuss bei der Hand-
werkskammer Landshut ab.

Auch hier wurde im Rahmen
einer kleinen Feier Herrn Wer-
ner Tolkemit ebenfalls durch

Herrn Jakob Kempkes, Ehren-
obermeister der Fleischerinnung
Bergisches Land, Herrn stv.
Kreishandwerksmeister Gerhard
Reimann und Herrn Hauptge-
schäftsführer Heinz Gerd Neu
der „Goldene Meisterbrief“
überreicht.

Wir gratulieren herzlich!
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Am 8. April 1959 legte Herr
Hans Günter Hemmersbach,
wohnhaft in Waldbröl, die Meis-
terprüfung im Dachdecker-
Handwerk vor dem Meisterprü-
fungsausschuss bei der Hand-
werkskammer Arnsberg ab. Da-
her wurde Herrn Hans Günter
Hemmersbach durch Herrn
Gerhard Reimann, stv. Kreis-
handwerksmeister, Herrn Rainer
Krapp, stv. Obermeister der
Dachdeckerinnung Bergisches
Land, und Herrn Hauptge-
schäftsführer Heinz Gerd Neu
der „Goldene Meisterbrief“
überreicht.

Herr Hemmersbach absol-
vierte von 1949 bis 1952 seine

Lehre im Dachdecker-Hand-
werk und legte im April 1953
seine Gesellenprüfung ab. Von
März 1961 bis Dezember 1993
war Herr Hemmersbach selb-
ständig. In dieser Zeit bildete
Herr Hemmersbach 6 Lehrlinge
aus und verhalf Ihnen zu einem
erfolgreichen Ausbildungsab-
schluss.

Herr Hemmersbach war mit
seinem Unternehmen von 1961
bis 1993 Mitglied der Dach-
deckerinnung für den Oberber-
gischen Kreis und darüber hi-
naus 10 Jahre Mitglied des Vor-
standes dieser Innung.

Wir gratulieren herzlich!

Goldener Meisterbrief
für Günter Hemmersbach

Am 20. Februar 1959 legte
Herr Günter Preuß, wohnhaft
in Bergneustadt, vor dem Meis-
terprüfungsausschuss der Hand-
werkskammer zu Köln die Meis-
terprüfung im Zentralheizungs-
und Lüftungsbauer-Handwerk
ab. Aus diesem Grund wurde
Herrn Günter Preuß durch
Herrn Gerhard Reimann, stv.
Kreishandwerksmeister, und
Herrn Hauptgeschäftsführer
Heinz Gerd Neu der „Goldene
Meisterbrief“ überreicht.

Herr Günter Preuß hat seine
Lehre in den Jahren 1942 bis

1947 absolviert und die Gesel-
lenprüfung am 1. April 1947 
abgelegt. Herr Preuß hat im
Laufe seiner Selbständigkeit, 04.
April 1960 bis Januar 2003, 13
Lehrlinge erfolgreich ausgebil-
det.

Am 1. Januar 2003 übergab
Herr Günther Preuß das Unter-
nehmen an seinen Sohn. Die
Mitgliedschaft in der Innung für
Sanitär und Heizungstechnik
besteht ebenfalls seit dem 4.
April 1960 bis heute.

Wir gratulieren herzlich!

Goldener Meisterbrief
für Günter Preuß
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Am 22. April 1959 legte Herr
Heinrich Barmscheidt, Lever-
kusen, die Meisterprüfung im
Bäcker-Handwerk vor dem Meis-
terprüfungsausschuss bei der
Handwerkskammer Düsseldorf
ab. Daher wurde Herrn Hein-
rich Barmscheidt durch Herrn
Ulrich Lob, Obermeister der
Bäckerinnung Bergisches Land,
und Herrn Geschäftsführer Karl
Breidohr der „Goldene Meister-
brief“ überreicht.

Herr Barmscheidt absolvier-
te vom 1. April 1950 bis 31. März

1953 seine Lehre und legte am
15. April 1954 seine Gesellen-
prüfung ab. In der Zeit seiner
Selbständigkeit vom 1. Oktober
1961 bis 31. Dezember 1997
bildete Herr Barmscheidt erfolg-
reich 20 Lehrlinge aus. In die-
ser Zeit war Herr Barmscheidt
Mitglied der ehemaligen Bäcker-
innung Rhein-Wupper/Lever-
kusen. Sein Sohn Georg Barm-
scheidt ist mit seinem Unterneh-
men bis heute Mitglied der
Bäckerinnung Bergisches Land.

Wir gratulieren herzlich!

Goldener Meisterbrief
für Heinrich Barmscheidt

Am 22. April 1959 legte Herr
Walter Dörich, Bergisch Glad-
bach, die Meisterprüfung im
Schlosser-Handwerk vor dem
Meisterprüfungsausschuss bei
der Handwerkskammer zu Köln
ab. Im Rahmen einer kleinen
Feier wurde Herrn Walter Dörich
durch Herrn stv. Kreishand-
werksmeister Udo Tang, Herrn
Obermeister Dieter Eiberg und
Herrn Hauptgeschäftsführer
Heinz Gerd Neu  der „Goldene
Meisterbrief“ überreicht.

Herr Walter Dörich war selb-
ständig vom 15. Januar 1965 bis
28. Februar 1998. Am 28. De-
zember 1967 wurde die Firma
Walter Dörich in die Walter Dö-
rich KG und am 16.12.1981 in
die Walter Dörich Metallbau
GmbH umfirmiert. Seit dem
28. Februar 1998 werden die
Geschäfte von Herrn Frank

Dörich und Herrn Karl-Heinz
Fischer geführt.

Mit besonderem Interesse hat
sich Herr Walter Dörich immer
für das Ausbildungswesen ein-
gesetzt, in seinem Betrieb regel-
mäßig Lehrlinge ausgebildet,
und 36 Auszubildenden zu ei-
nem erfolgreichen Abschluss
verholfen, und somit den Weg
in eine gesicherten Zukunft
geebnet. Herr Walter Dörich
gehörte von März 1984 bis De-
zember 1999 dem Vorstand der
Innung für Metalltechnik für
den Rheinisch-Bergischen Kreis/
Rhein-Berg/Leverkusen an.

Die Mitgliedschaft der Firma
Dörich zur Innung für Metall-
technik Bergisches Land besteht
seit Mai 1978 bis zum heutigen
Tag.

Wir gratulieren herzlich!

Goldener Meisterbrief
für Walter Dörich

Marion Doemer geht in wohl-
verdienten Ruhestand.

Nach genau 18jähriger Tä-
tigkeit zunächst für die Kreis-
handwerkerschaft des Rheinisch-
Bergischen Kreises, dann für die
Kreishandwerkerschaft Rhein-
Berg/Leverkusen und zuletzt für
die Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land tritt Frau Doemer
am 1. Juli 2009 ihren wohlver-
dienten Ruhestand an. Unter
Berücksichtigung bestehender
Resturlaubsansprüche wird ihr
letzter Arbeitstag der 16. Juni
2009 sein.

Während ihrer langjährigen
Tätigkeit war sie als Chefsekretä-
rin der Geschäftsführung immer
eine wichtige Hilfe und Stütze
und hat sich durch ihre Freund-
lichkeit und zuvorkommende
Art großes Ansehen bei den Mit-
gliedsbetrieben und Vorstands-
mitgliedern erworben. Auch im
Kollegenkreis wurde sie als hilfs-
bereite und kompetente Kolle-
gin geschätzt. Vorstand und Ge-
schäftsführung wünschen ihr für
den verdienten Ruhestand alles
Gute, viel Glück und dies bei
bester Gesundheit.

Nach 18 Jahren

Marion Doemer
verabschiedet sich
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Frau Ulla Wielpütz aus Rös-
rath Hoffnungstal erhielt den
Preis für ihre erfolgreiche weib-
liche Art der Unternehmens-
führung.

Bereits zum 12. Mal hat eine
Fachjury die pfiffigsten Ideen,
die besten Konzepte und die er-
folgreichsten Umsetzungen von
Kundenorientierung im SHK-
Handwerk gesichtet, bewertet
und ausgezeichnet. 

Der Marketingpreis ist eine
Initiative der SI-Information, 
einem Fachmagazin für das
SHK-Handwerk. Insgesamt
wurden drei Marketingpreise
vergeben. 

Frau Ulla Wielpütz erhielt die
Auszeichnung für die „die weib-
liche Art der erfolgreichen Unter-
nehmensführung“. Die Jury zeig-
te sich begeistert von den Preis-

trägen, die mit ihren Konzepten
bewiesen, dass das Vertrauen in
die eigenen Stärken auch in Kri-
senzeiten zum Erfolg führen
können.

Wir gratulieren Frau Ulla
Wielpütz und Ihrem Team ganz
herzlich  und wünschen weiter-
hin viel Erfolg.

Auszeichnung für
Ulla Wiehlpütz

Goldener Meisterbrief
für Hans-Paul Döpper

Am 15. April 1958 legte Herr
Hans-Paul Döpper, Rösrath, die
Meisterprüfung im Fleischer-
Handwerk vor dem Meisterprü-
fungsausschuss bei der Hand-
werkskammer zu Köln ab. Aus
diesem Grunde wurde Herrn
Hans-Paul Döpper durch Herrn
Bert Emundts, Kreishandwerks-

meister und stv. Obermeister der
Fleischerinnung Bergisches
Land, Herrn Dieter Himperich,
Obermeister der Fleischerin-
nung Bergisches Land und
Herrn Hauptgeschäftsführer
Heinz Gerd Neu  der „Goldene
Meisterbrief“ überreicht.

Wir gratulieren herzlich!
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Goldener Meisterbrief
für Claus Hans

Am 12. Februar 1959 legte
Herr Claus Hans, Wiehl, vor
dem Meisterprüfungsausschuss
der Handwerkskammer zu Köln
die Meisterprüfung  im Gas-
und Wasserinstallateur-Hand-
werk ab. Aus diesem Grunde
wurde Herrn Hans durch Herrn
Gerhard Reimann, stv. Kreis-
handwerksmeister, Herrn Udo
Tang, stv. Kreishandwerksmeis-
ter und Obermeister der Innung
für Sanitär und Heizungstechnik
Bergisches Land und Herrn
Hauptgeschäftsführer Heinz
Gerd Neu der „Goldene Meis-
terbrief“ überreicht.

Herr Claus Hans absolvierte
seine Lehre in der Zeit von No-
vember 1950 bis April 1954 und
legte die Gesellenprüfung am 1.
April 1954 ab. Während den Jah-
ren seiner Selbständigkeit von
Januar 1960 bis Dezember 1998
hat Herr Claus Hans ca. 50 Lehr-
linge erfolgreich ausgebildet.

Die Mitgliedschaft der Firma
Hans GmbH in der Innung für
Sanitär und Heizungstechnik
besteht seit dem 1. Januar 1960
bis heute.

Wir gratulieren herzlich!

Herr Assessor Nicholas Kirch
ist seit Ende Mai in unserem
Haus beschäftigt und wird das
Team der Rechtsabteilung der
Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land verstärken.

Zur Person: Herr Kirch studier-
te von 2001 bis 2006 Jura an der
Philipps-Universität in Mar-
burg.  Danach absolvierte er sein
Referendariat am Landgericht in
Dortmund. Nach bestandener
Prüfung des 2. Staatsexamens im
November 2008 legte er seinen
Schwerpunkt auf das Arbeits-
recht und besuchte eine Fortbil-
dung in diesem Bereich. Dort
erwarb er unter anderem die
theoretischen Voraussetzungen

für den Fachanwalt für Arbeits-
recht.

Wir freuen uns Herrn Kirch
als neuen Mitarbeiter begrüßen
zu können und wünschen ihm
einen guten Start.

Herr Kirch steht Ihnen unter
0 22 02/93 59-0 zur Verfügung.

Neuer Mitarbeiter
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15.6.2009, 15.00 – 17.00 Uhr
Hygieneschulung der Bäcker- und Fleischerinnung
Forum der Volksbank Oberberg, Bahnhofstraße 3, 51674 Wiehl

17.6.2009, 15.00 – 17.00 Uhr
Hygieneschulung der Bäcker- und Fleischerinnung
Forum der Volksbank Oberberg, Bahnhofstraße 3, 51674 Wiehl

17.6.2009, 15.30 Uhr
Vorstandssitzung der Bäckerinnung

24.6.2009, 15.00 Uhr
Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft

27.6.2009, 11.00 Uhr
Lossprechungsfeier und Sommerfest der Maler und Lackiererinnung
Berufsbildungszentrum Burscheid, Industriestr. 55, 51399 Burscheid

6.7.2009, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

24.8.2009, 8.30 – 16.30 Uhr
Wiederholungskurs in Erst-Hilfe (Auffrischungskurs) der
Friseurinnung

25.8.2009, 15.00 Uhr
Innungsversammlung der Maler und Lackiererinnung
Brauhaus, Hindenburgstr. 15, 51643 Gummersbach

27.8.2009, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Dachdeckerinnung

2.9.2009, 15.00 - 17.00 Uhr
Hygieneschulung der Bäcker- und Fleischerinnung
Ratssaal der Stadt Gummersbach, Rathausplatz 1, 51643
Gummersbach

7.9.2009, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

23.9.2009, 15.00 – 17.00 Uhr
Hygieneschulung der Bäcker- und Fleischerinnung
Kolpinghaus Hückeswagen, Islandstraße 54, 42499 Hückeswagen

7.10.2009, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Dachdeckerinnung

8.10.2009, 15.00 - 17.00 Uhr
Hygieneschulung der Bäcker- und Fleischerinnung;
Ratssaal der Stadt Gummersbach, Rathausplatz 1,
51643 Gummersbach

2.11.2009, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für Sanitär-und Heizungstechnik

24.11.2009, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Dachdeckerinnung

4.12.2009, 15.00 Uhr
Innungsversammlung der Maler-
und Lackiererinnung
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